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1. Einleitung und Methodik

Dienstleistungen1 werden rund um den Globus immer wichtiger. Der 
tertiäre sektor (Dienstleistungen) läuft dem primären (Landwirtschaft) 
und dem sekundären (industrie, Gewerbe) immer mehr den rang 
ab. Über 60 Prozent der Wertschöpfung weltweit stammt heute aus 
dem Dienstleistungsbereich. Der internationale handel mit Dienstlei-
stungen macht wertmässig einen Viertel des globalen Warenhandels 
aus, in den fünfziger Jahren waren es noch nicht einmal zehn Pro-
zent.2 

Die schweiz nimmt bei den Dienstleistungen im Vergleich mit den 
industrienationen der OecD einen spitzenplatz ein. Die „Dienstlei-
ster“ in unserem Lande erwirtschaften 72,3 Prozent der Wertschöp-
fung, einzig die usA verbuchen mit 77 Prozent einen noch höheren 
Wert.3 Drei von vier Erwerbstätigen in der Schweiz finden Arbeit im 
Dienstleistungssektor, 80 Prozent der neuen Jobs entstehen dort, 
während fast gleich viele in der industrie und in der Landwirtschaft 
verloren gehen.4 

nach Branchen aufgeteilt, nehmen in der Dienstleistungsbilanz (vgl. 
tabelle 1) die finanzdienstleistungen (Banken und Privatversiche-

Tabelle 1: Dienstleistungsbilanz der Schweiz 2001
Quelle: Hauser/Roitinger (2002), S. 8.
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rungen) eine überragende rolle ein, gefolgt vom fremdenverkehr, 
den transportdienstleistungen, der Post und dem fernmeldeverkehr. 
eine untergeordnete rolle spielen die Baubranche, technische und 
kaufmännische Beratung und die persönlichen und kulturellen Dien-
ste.

Beim internationalen handel mit Dienstleistungen erzielte die 
schweiz mit 27 Milliarden franken im letzten Jahr einen absolut 
grösseren ertragsbilanzüberschuss als die eu und landet in der pro 
Kopf rangliste weltweit auf dem zweiten Platz hinter hong Kong.5 
Wie beim handel mit Gütern geht auch beim grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel ein Grossteil der schweizer exporte in die eu. 

Diese eindrücklichen Zahlen erklären, wieso der Begriff „Dienst-
leistungsland schweiz“ zutrifft. umso mehr erstaunt es, dass die 
eidgenossenschaft mit ihrer wichtigsten handelspartnerin, der eu-
ropäischen union, (noch) kein umfassendes Abkommen über das 
weitläufige und komplexe Thema Dienstleistungen geschlossen hat. 
Marktzugang zum und niederlassung im europäischen Binnenmarkt 
für Dienstleistungen sind für schweizer Anbieter rechtlich nicht umfas-
send gesichert. Welchen Einfluss hat diese Lücke für die Schweiz?

Ziel dieser Arbeit ist es, in knapper form einen Überblick über das 
Verhältnis zwischen der schweiz und der eu im Bereich der Dienst-
leistungen zu vermitteln. in einem ersten schritt betrachte ich die im 
Jahre 2002 begonnenen und später abgebrochenen Verhandlungen 
über Dienstleistungen. Dann gebe ich im dritten Kapitel einen Über-
blick über die Liberalisierung des schweizer Binnenmarkts unter 
besonderer Berücksichtigung der Dienstleistungen. im vierten teil 
wende ich mich der Dienstleistungsfreiheit in der europäischen uni-
on zu, wobei ich den fokus auf die umstrittene Bolkestein-richtlinie 
richte, welche den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel in-
nerhalb der eu beleben soll. Ausgehend von der doppelten Annahme, 
dass erstens die schweiz mit der eu ein Dienstleistungsabkommen 
schliessen wird und zweitens die regeln des europäischen Dienstlei-
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stungsbinnenmarkts mittelfristig auch in der schweiz gelten werden, 
versuche ich im fünften teil, Gewinner und Verlierer in der schweiz 
zu eruieren. schliesslich werde ich im fazit darlegen, ob die schweiz 
ein Dienstleistungsabkommen mit der eu abschliessen soll oder ob 
es Alternativen gibt. um informationen zu den einzelnen Branchen zu 
erhalten, habe ich interviews mit den wichtigsten Dienstleistungser-
bringern in der schweiz geführt.

2. Das Verhältnis schweiz / Eu bezüglich der
 liberalisierung von Dienstleistungen

Wie bereits erwähnt, gibt es im Dienstleistungsbereich zwischen der 
schweiz und der eu keine umfassende bilaterale Vertragsgrundlage, 
welche über das GAts hinausgeht und welche Marktzugang und nie-
derlassung für alle Dienstleistungsarten regelt.6 Das Verhältnis zwi-
schen der schweiz und der eu ist heute geprägt durch eine Vielzahl 
spezifischer Einzelbestimmungen. (Siehe Abschnitt 2.5.)

Diese Zwischenlösung – sektorielle regeln ohne rahmenabkom-
men – erachtet der Bundesrat seit längerer Zeit als unbefriedigend. 
sein Befund im Aussenwirtschaftsbericht 2004 ist klar: „Das fehlen 
eines eigentlichen Dienstleistungsabkommens mit der eu ist eine Lü-
cke in der Absicherung des Marktzutritts für schweizer Anbieter im 
Ausland...“7

2.1. Verhandlungen über ein Dienstleistungsabkommen
 mit der Eu 
Verhandlungen über Dienstleistungen zwischen der schweiz und der 
eu wurden erst durch die Ablehnung des eWr-Abkommens im De-
zember 1992 durch das schweizer Volk nötig. Die Beteiligung der 
schweiz am europäischen Wirtschaftsraum eWr hätte binnenmarkt-
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ähnliche Verhältnisse geschaffen. neben dem freien Güter-, Waren- 
und Personenverkehr wäre auch der freie Dienstleistungsverkehr mit 
der eu Wirklichkeit geworden.8

erste konkrete Bemühungen für ein integrationsabkommen im 
Bereich der Dienstleistungen gehen auf das Jahr 1999 zurück. in 
einer gemeinsamen erklärung im Anhang zum Personenfreizügig-
keitsabkommen verpflichteten sich die EU und die Schweiz, „so bald 
wie möglich“ Verhandlungen über die Liberalisierung der Dienstlei-
stungen aufzunehmen.9 Diese begannen dann auch im rahmen der 
Bilateralen ii-Verhandlungen im Juni 2002. nach vier ergebnislosen 
runden entkoppelten Bundesrat Joseph Deiss und der damalige eu-
Kommissar Pascal Lamy die service-Verhandlungen vom rest der 
Bilateralen ii. im Jahr darauf folgte der Verhandlungsunterbruch auf 
unbestimmte Zeit.

2.2.  Interessen der schweiz
Das Dienstleistungsland schweiz wollte im Jahre 2002 am Verhand-
lungstisch zwei hauptziele erreichen. Den freien, uneingeschränkten 
Zugang zum eu-Dienstleistungsmarkt sowie die nichtdiskriminierung 
von schweizer firmen bei der niederlassung im eu-raum. Diese 
Ziele sind auch noch heute gültig. Der damalige schweizer unter-
händler christian Pauletto gibt zu bedenken, dass ein Land, das mehr 
als sieben Zehntel seines Bruttoinlandprodukts im tertiären sektor er-
wirtschaftet und zwei Drittel seiner Waren und Dienstleistungen in die 
eu ausführt, ohne rechtliche Absicherung des Marktzugangs und der 
niederlassung für schweizer Dienstleistungserbringer verwundbar ist. 
Die Gefahr bestehe, dass die eu der schweiz „den hahn zudrehen“ 
könnte. so könnte die eu beispielsweise bewusst schweizer Dienst-
leister diskriminieren als reaktion auf eine mögliche Ablehnung der 
Ausdehnung des Personenfreizügigkeitsabkommens auf die neuen 
Mitgliedstaaten im september 2005.10

Diese Verwundbarkeit der schweizer Wirtschaft müsse mit Ver-
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handlungen mit der eu beseitigt werden, meint Pauletto. Der Bundes-
rat prüft momentan in einer Gesamtschau die Möglichkeit für neue 
Verhandlungen nach Abschluss der Bilateralen ii. Die regierung hat 
für nächstes Jahr einen neuen europabericht in Aussicht gestellt. 

Als weiteren Grund für Verhandlungen führt das seco ein innenpoli-
tisches Argument ins feld: die Öffnung des schweizer Binnenmarkts. 
reformen im inland könnten nur über den Druck von aussen erreicht 
werden. so seien etwa die Liberalisierung der netzwerkdienstlei-
stungen (Post, telekom, energie, Bahn) oder die Abschaffung der 
Monopole bei den Gebäudeversicherungen seit Jahren zwar the-
men, jedoch innenpolitisch nur schwer durchsetzbar (vgl. 3.3., 5.3.3. 
und 6.4.). 

Die einzelnen stellungnahmen der schweizer Dienstleistungsbran-
chen im Vorfeld der damaligen Verhandlungen können hier nicht 
systematisch wiedergegeben werden.11 nach Gesprächen mit Ver-
tretern der wichtigsten Branche, den finanzdienstleistern (Versiche-
rungen und Banken), lässt sich aber folgende Abweichung von der 
Position des Bundes ausmachen: Obwohl der europäische Markt von 
„zentraler Bedeutung“ für die Branche ist, bestehe kein „akuter (...), 
lebenswichtiger handlungsbedarf“ für den Abschluss eines Dienst-
leistungsabkommens der schweiz mit der eu.12 Die international 
tätigen Versicherungen und Banken argumentieren, sie seien seit 
Jahrzehnten via niederlassungen und tochtergesellschaften in den 
wichtigen eu-Märkten präsent. Deshalb sei ein Abkommen über den 
Marktzugang und die niederlassung nicht um jeden Preis nötig, so 
die vorherrschende Meinung in der Branche.13 Auch der schweize-
rische Baumeisterverband sieht keinen handlungsbedarf. er macht 
darauf aufmerksam, dass das Bauhauptgewerbe eine „vornehmlich 
(...) binnenmarktorientierte Branche“ sei. Laut eigenen Angaben gab 
der Baumeisterverband im Vorfeld der Dienstleistungsverhandlungen 
keine stellungnahme ab und wurde nicht miteinbezogen.14
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2.3. Interessen der Eu
Bei der Zusammenstellung der Dossiers für die Bilateralen ii war das 
thema Dienstleistungen weit unten auf der eu-Wunschliste. Die Ge-
neraldirektion Aussenbeziehungen der europäischen Kommission 
wollte gar keine Verhandlungen, weil bei einem Dienstleistungsab-
kommen „nur die schweiz gewinnen würde“, so die Meinung von ul-
rich trautmann von der eu-Kommission.15 Der eu war eine einigung 
mit der schweiz beim Dossier Zinsbesteuerung wichtig. Wie in sol-
chen Verhandlungen üblich, wurden parallel ganz verschiedene the-
men verhandelt, darunter die Dienstleistungen16. im Dossier Dienst-
leistungen waren der eu zwei Punkte wichtig: 

1. Institutionelle Fragen: Die eu wollte dem Binnenmarkt-Ansatz 
folgend eine umfassende regelung nach dem Muster des eWr-
Abkommens, während die schweiz sektorielle regelungen „deutlich 
unter eWr-niveau“ anstrebte.17 für die eu-Kommission war klar, 
dass ein Dienstleistungsabkommen nur auf Basis des „acquis 
communautaire“, also des rechtsbestandes der europäischen union, 
möglich sei. Was heisst das? Die schweiz hätte als Preis für ein 
Abkommen den ganzen rechtsbestand im Bereich Dienstleistungen 
übernehmen müssen, inklusive zukünftiges recht. Dabei legte die 
eu den „acquis” sehr weit aus, um auch die horizontalen Bereiche 
mit einzuschliessen. Gemeint sind das eu-Gesellschaftsrecht, das 
Wettbewerbsrecht, die regeln im Bereich der Geldwäscherei, des 
insiderhandels, und des Konsumentenschutzes. Diese institutionellen 
fragen erwiesen sich später als eigentlicher Knackpunkt der 
Verhandlungen. Die schweizer unterhändler wussten nie genau, was 
zum „acquis communautaire“ gehörte und was nicht, wie christian 
Pauletto einräumt.18 sachfragen zu einzelnen Liberalisierungsschritten 
blieben im hintergrund. 

2. Verhandlungsthemen: Obwohl die Verhandlungsmandate der 
eu und der schweiz nicht eingesehen werden können,19 sind die 
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themengebiete unterdessen bekannt: finanzdienstleistungen 
(Banken und Versicherungen), Börse / effektenhändler, netzwerk- 
oder service Public-Dienstleistungen: (telekom, Post, energie) und 
weitere.

nicht Verhandlungsgegenstand waren Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich und die freien Berufe.20 Diese spielen eine zentrale rol-
le bei der Debatte um die sog. Bolkestein-richtlinie (vgl. Kapitel 4). 

2.4. abbruch der Verhandlungen im März 2003
nach vier treffen (zwischen dem 15. Juli 2002 und dem 23. März 
2003) entschieden die eu und die schweiz einvernehmlich, „die Ver-
handlungen in diesem Dossier vorläufig zu unterbrechen – mit dem 
erklärten Ziel, sie später wieder aufzunehmen“.21 Dies ist bis heute 
nicht geschehen. Die Verhandlungen in den neun anderen Dossiers 
wurden am 24. Mai 2004 erfolgreich abgeschlossen. 

Vier Gründe standen im Zentrum für das scheitern der Verhand-
lungen:

1. Zeitdruck: Die eu setzte sich und die schweiz massiv unter Druck, 
möglichst bald einen Abschluss bei dem ihr wichtigen Dossier Zinsbe-
steuerung zu erreichen. Die vielen offenen fragen und die Komplexi-
tät des Dossiers Dienstleistungen gefährdeten dieses Ziel.22

2. Widerstand der Schweizer Wirtschaft: in der Wirtschaft (insbe-
sondere bei den Banken) regte sich Widerstand gegen die forde-
rung der eu, umfassende teile des „acquis“ übernehmen zu müssen, 
die direkt gar nichts mit Dienstleistungen zu tun haben (eu-Gesell-
schaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Geldwäscherei, insiderhandel, Kon-
sumenten-schutzrecht). Die schweizer forderung nach gegenseitiger 
Anerkennung der jeweiligen regeln akzeptierte die eu nicht. in einer 
Güterabwägung kam der Wirtschaftsdachverband economiesuisse 
im frühling 2003 zum schluss, dass der Preis für ein Abkommen mit 
der eu höher sei als das festhalten am status Quo („kaum erheb-
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liche erschwernisse im Dienstleistungsverkehr“). Die Wirtschaft for-
derte nach dieser einschätzung der Lage die Vertagung der Verhand-
lungen auf unbestimmte Zeit, was – wie bereits beschrieben – dann 
auch geschah.23

3. Innenpolitischer Widerstand: Geschützte Branchen in der schweiz 
(Baubranche, medizinische Berufe, Post, energiesektor) haben gar 
kein interesse an einer Liberalisierung, weil sie damit mit mehr Kon-
kurrenz aus dem Ausland zu rechnen hätten, was zu tieferen Preisen 
und weniger Marktanteilen führen würde.24

4. Übernahmemechanismus für künftiges Recht: Die Parteien konn-
ten sich nicht auf einen Mechanismus für die Übernahme künftigen 
eu-rechts einigen, welcher der schweizerischen referendumsde-
mokratie (fristen) genügend rechnung getragen hätte. 

2.5. sektorielle abkommen mit der Eu
 im Dienstleistungsbereich
Das freihandelsabkommen zwischen der schweiz und der eWG 
von 1972 beinhaltet keine regeln zum Dienstleistungshandel.25 erst 
die Bilateralen Abkommen nach dem EWR-Nein haben spezifische 
regeln im Dienstleistungsverkehr gebracht. Die gegenwärtigen 
Vertragsbeziehungen umfassen fünf direkte Abkommen mit der eu, 
welche ausgewählten Branchen Zugang zum europäischen Binnen-
markt gewähren, sowie das GAts-Abkommen im rahmen der WtO. 
sie betreffen völlig unterschiedliche Arten von Dienstleistungen und 
Branchen und stellen nur regeln für ein jeweils eng abgestecktes 
Gebiet auf:26

Laut dem Versicherungsabkommen mit der eWG von 198927 dür-
fen schweizerische Direktversicherer (ausgenommen Lebens- und 
rückversicherer) in jedem eu-Land eine Zweigniederlassung oder 
Agentur errichten und dürfen bei der Zulassung und Ausübung der 
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Versicherungstätigkeit nicht schlechter gestellt werden als ihre eu-
Konkurrenten.28 

Durch das Personenfreizügigkeitsabkommen dürfen seit dem 1. 
Juni 2004 natürliche Personen aus einem eu-Land (Arbeitnehmer 
und selbständige, keine unternehmen) bis zu 90 Kalendertage jähr-
lich ohne Bewilligung in der schweiz Dienstleistungen anbieten. um 
so genanntes Lohn- und sozialdumping zu verhindern, wurden ein 
neues entsendegesetz29 mit minimale Arbeits- und Lohnbedingungen 
für entsandte Arbeitnehmer geschaffen.30

Dank dem Landverkehrsabkommen erhält die schweiz Zugang zum 
eu-schienennetz und schweizer fuhrhalter auf den strassen ähn-
liche Marktzutrittsbedingungen wie eu-firmen. Ausgenommen vom 
Abkommen ist die nationale Kabotage, z.B. der transport von Per-
sonen von rom nach Mailand durch einen schweizer transportunter-
nehmer. für Güter gilt diese einschränkung hingegen nicht (grosse 
Kabotage).31

seit Juni 2002 regelt das Luftverkehrsabkommen die Dienstlei-
stungsfreiheit (die sog. 8 freiheiten des Luftverkehrs) und die nieder-
lassungsfreiheit für fluggesellschaften aus der schweiz und der eu. 
Einschränkungen gibt es nur bei Inlandflügen durch ausländische 
Gesellschaften. Verhandlungen dazu werden im Jahre 2007 aufge-
nommen.32

Das Abkommen zum öffentlichen Beschaffungswesen schreibt 
fest, dass die öffentliche hand Dienstleistungen, Güter oder Bauauf-
träge ab einem bestimmten schwellenwert international ausschrei-
ben muss. Zentrale Punkte sind die Gleichbehandlung aller Anbieter 
(nicht-Diskriminierung), transparente Ausschreibungsverfahren und 
das rekursrecht gegen Zuschlagserteilungen. Damit haben schwei-
zerische unternehmen potenziellen Zugang zu eu-Ausschreibungen 
im Wert von gegen 1200 Milliarden franken jährlich.33
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2.6. Das General agreement on Trade in services (GaTs)
neben den bisher aufgeführten Abkommen kommt dem General Ag-
reement on Trade in Services (GATS) der Welthandelsordnung WtO 
indirekt eine wichtige rolle zu. sowohl die schweiz wie auch die eu 
verpflichten sich gegenüber allen 148 Mitgliedstaaten, die im Abkom-
men eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten (MFN-Prinzip oder 
Meistbegünstigung). Diese Verpflichtungen gelten demzufolge auch 
zwischen der schweiz und der eu. Die union hat im rahmen der 
WtO eigene rechtspersönlichkeit. Das GAts regelt inzwischen viele 
Dienstleistungsbereiche, darunter auch die für die schweiz wichtigen 
finanzdienstleistungen.34

Das GAts und die oben aufgelisteten Bilateralen Abkommen mit 
Dienstleistungsbezug decken sich in zwei Punkten: beim Vereinfa-
chen des Marktzugangs und bei der nichtdiskriminierung von auslän-
dischen Dienstleistungserbringern.35 trotz dieser Übereinstimmungen 
geht das GAts-Abkommen viel weniger weit, als ein bilaterales Ab-
kommen der schweiz mit der eu. Wieso?

Das nicht zustande gekommene Dienstleistungsabkommen mit der 
eu wollte den Dienstleistungsverkehr generell regeln. Dafür hätte die 
schweiz den “acquis”, also alle dienstleistungsrelevanten eu-regeln 
und die horizontalen richtlinien (vgl. 2.4.) übernehmen müssen. Das 
GAts hingegen beschränkt sich auf eine punktuelle Liberalisierung. 
Dies erfolgt mit so genannten Positiv- und negativlisten. Der diskri-
minierungsfreie Marktzugang für Ausländer (inländerprinzip) wird im 
GAts nur in den sektoren gewährt, die explizit in einer Liste einge-
tragen sind. Von den 160 im GAts erwähnten Dienstleistungsarten 
werden im schnitt nur 15 Prozent in diese Positivlisten aufgenom-
men.36 Bei einem Dienstleistungsabkommen mit der eu würde der 
diskriminierungsfreie Marktzugang grundsätzlich für alle Sektoren 
und Branchen geregelt. Dies zeigt sich bei den service Public-Dienst-
leistungen. Während beim GAts die meisten Länder die netzwerk-
dienstleistungen vom Anwendungsbereich ausnehmen,37 fallen sie in 
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der eu grundsätzlich unter die Dienstleistungsfreiheit. in den bilate-
ralen Verhandlungen mit der schweiz waren die Post, die telekom 
und der elektrizitätsmarkt auf der themenliste aufgeführt (vgl. the-
menliste 2.3.), in der letzten schweizerischen GAts-Offerte sind sie 
es nicht.

3.  Die liberalisierung des schweizer Binnenmarkts

seit dem 1. Januar 1993 arbeiten die Mitgliedstaaten der eu am 
Projekt des vollendeten gemeinsamen Binnenmarkts. trotz zum teil 
gravierenden Mängeln (lasche Praxis einzelner Mitgliedstaaten bei 
der umsetzung von eu-recht oder fehlen eines europäischen Ar-
beitsmarktes mit entsprechendem Lohnwettbewerb) funktioniert der 
Binnenmarkt laut eigenbetrachtung der eu-Kommission recht gut.38 
ein Wirtschaftsraum mit über 450 Millionen Menschen wächst lang-
sam zum grossen Binnenmarkt zusammen. Gleichzeitig hat es die 
schweiz mit ihren knapp 7,5 Millionen einwohnern bis heute nicht 
geschafft, für die im Lande niedergelassenen einen diskriminierungs-
freien Zugang zum helvetischen Binnenmarkt zu schaffen. Die er-
bringer von Dienstleistungen sind besonders davon betroffen. Die 
berufliche Mobilität von Handwerkern oder von Personen in medizi-
nischen Berufen wird nach wie vor stark durch Kantons- und Gemein-
degrenzen behindert.39 ein stadtberner Kaminfeger darf seine Dien-
ste weder in Aarau noch in Zürich anbieten. in vielen Gemeinden und 
Kantonen beherrschen Besitzstandswahrung und Marktabschottung 
der heimischen Wirtschaft vor auswärtiger Konkurrenz das feld. Das 
Mitmachen beim europäischen Binnenmarkt im rahmen des europä-
ischen Wirtschaftsraumes hätte starken Einfluss auf die Öffnung des 
heimischen Binnenmarkts gehabt.40 so liegt heute das Preisniveau 
für Dienstleistungen in der schweiz zwischen 50 und 60 Prozent hö-
her als in der eu.41 
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Zuerst behandle ich in Kapitel 3.1. das Binnenmarktgesetz und zeige 
unter 3.2. Beispiele von abgeschotteten Berufen. in Kapitel 3.3. gebe 
ich einen Überblick über den stand der Liberalisierung der schweizer 
netzwerkdienstleistungen gemessen an der eu.

3.1. reformpaket nach dem EWr-Nein
Die schweizer Wirtschaft zeichnete sich immer durch einen sehr wett-
bewerbsfähigen sektor am Weltmarkt und durch einen eher produkti-
vitätsschwachen Binnensektor aus. nach dem eWr-nein versuchte 
der schweizer Bundesrat aus eigener Kraft, mit einem „Programm 
zur marktwirtschaftlichen erneuerung“ den Binnenmarkt zu reformie-
ren. im Zentrum eines Gesetzespaketes stand das 1996 in Kraft ge-
tretene Binnenmarktgesetz (BGBM).42 

Analog zum Prinzip der vier freiheiten des europäischen Binnen-
markts will das BGBM Personen mit sitz und firmen mit nieder-
lassung in der schweiz den diskriminierungsfreien Marktzugang für 
Waren-, Dienst- und Arbeitsleistungen im gesamten Gebiet der eid-
genossenschaft ermöglichen (Art. 2 ff. BGBM). Weitere drei zentrale 
Ziele des BGBM sind dem eu-Binnenmarkt sehr ähnlich:

1. Das Herkunftsortsprinzip: Das Anbieten von Waren, Dienstlei-
stungen und Arbeitsleistungen richtet sich nach den Vorschriften des 
Kantons oder der Gemeinde der niederlassung bzw. des sitzes des 
Anbieters (Art. 2 Abs. 3 BGBM).

2. Die Anerkennung von Fähigkeitsausweisen: sie ermöglicht 
die Ausübung einer erwerbstätigkeit in der ganzen schweiz (Art. 4 
BGBM). sie entspricht den einschlägigen eu-richtlinien zur Aner-
kennung von Diplomen.43

3. Das Beschwerderecht: Marktzugangsbeschränkungen (Art. 9 
BGBM) können vor Gericht angefochten werden. Dieser rechtsschutz 
entspricht dem Zugang zu nationalen Gerichten und zum euGh.
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schon bald zeigte sich, dass das neue Bundesgesetz nicht die er-
wünschte Öffnung des schweizer Binnenmarkts zur folge hatte. eine 
Evaluation über die Wirksamkeit des BGBM im Jahre 2000 fiel sehr 
negativ aus. Die parlamentarische Verwaltungskontrolle befand in 
einem Bericht: „Von einem durch das BGBM erzielten „Binnenmarkt 
schweiz“ kann (...) nicht die rede sein.“44 Die teils grossen Markt-
schranken im kleinen schweizer Binnenmarkt konnten nicht abge-
baut werden. Der Bericht nennt dafür drei Gründe:

1. Das Bundesgericht (BGer) legte das BGBM föderalismusfreund-
lich aus und gab kantonalen Gesetzen den Zielen des Binnenmarkt-
gesetzes den Vorrang. Das BGer verschaffte damit dem herkunfts-
ortsprinzip keine Durchsetzung. so durfte ein Anwalt aus Appenzell 
Ausserrhoden nicht im Kanton Appenzell innerrhoden arbeiten, weil er 
nicht dort wohnte. Das Bundesgericht klammerte die niederlassungs-
freiheit vom Anwendungsbereich des Binnenmarktgesetzes aus.

2. Die Kantone nutzten ihren ermessensspielraum voll aus, indem 
sie „überwiegende öffentliche Interessen“ geltend machten, um vom 
Prinzip des freien Marktzugangs abweichen zu können. Das Bundes-
gericht schützte sie dabei. ein Akupunkteur mit einer Berufszulassung 
im Kanton Appenzell konnte seinen Beruf zum Beispiel nicht in Zürich 
ausüben, weil dort die Akupunktur anerkannten Ärzten vorbehalten 
ist. Der Kanton begründete seine haltung mit dem „schutz der öffent-
lichen Gesundheit“.45

3. Der gewährte Rechtschutz (Art. 9 BGBM) wurde kaum in An-
spruch genommen. Zudem darf die Wettbewerbskommission (WeKO), 
die manchen Missstand aufdeckte, nur unverbindliche empfehlungen 
aussprechen.46 eine Psychotherapeutin aus dem Kanton Graubün-
den bekam keine Berufsbewilligung in st. Gallen, weil angeblich ihre 
Ausbildung den kantonalen Anforderungen nicht entsprach. Die frau 
berief sich auf das BGBM, worauf die st.Galler Behörden die WeKO 
zur Klärung des falles anriefen. Diese gab der frau in einer empfeh-
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lung recht mit Verweis auf das herkunftsortsprinzip. Weil die WeKO-
empfehlung nicht verbindlich war, musste sich die st.Galler Behörde 
nicht daran halten und gab der frau keine Bewilligung.47

Das Binnenmarktgesetz wird wegen dieser Mängel momentan re-
vidiert.48 im Zentrum der reform steht die Ausdehnung des freien 
Marktzuganges auch auf die gewerbliche niederlassung. Mit rück-
sicht auf den föderalismus tut dies das Bundesgericht, wie das Bei-
spiel gezeigt hat, heute nicht. Mit der sog. „rucksackregel“ sollen die 
am herkunftsort erworbenen rechte künftig für den Marktzutritt und 
die gewerbliche niederlassung in der ganzen schweiz genügen.49 
Zudem will die Gesetzesrevision den Katalog für die Beschränkung 
des freien Marktzuganges verkleinern. Weiter sollen die kantonalen 
fähigkeitsausweise nach den regeln des eu-Anerkennungsverfah-
rens anerkannt werden, und die Wettbewerbskommission soll ein ei-
genes Beschwerderecht erhalten.50

3.2. problembranchen
im Bereich der freien Berufe (Wirtschaftsprüfer, Juristische Dienstlei-
stungen, Architekten, Ingenieure) zeichnet sich die schweiz im inter-
nationalen Quervergleich durch eine „relativ liberale Ordnung“ aus.51 
Anders im Bereich der reglementierten Berufe, also Berufe, für deren 
Ausübung es eine Qualifikation und (teilweise) eine Ausübungsbewil-
ligung braucht. hier gibt es noch immer beträchtliche Marktzugangs-
beschränkungen.52 Bereits vor dem inkrafttreten des BGBM gab es 
acht eigentliche „Problembranchen“, wie sie von den Bundesbehör-
den genannt werden.53 Diese sind besonders stark vom Markt abge-
schottet:

Die einführung des BGBM 1996 führte bei den medizinischen Hilfs-
berufen (Diplomanerkennung) und bei den Anwälten (vereinfachtes 
Bewilligungsverfahren für ausser-kantonale Anwälte) zu einer ver-
besserten Mobilität der erwerbstätigen. Doch noch immer behindern 
unterschiedliche kantonale oder kommunale Bewilligungspflichten 
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die Ausübung dieser Berufe. in anderen Problembranchen hat sich 
trotz Binnenmarktgesetz gar nichts geändert. Der evaluationsbericht 
des Bundes54 nennt: Das Sanitärgewerbe (kommunale installations-
konzessionen), das Taxigewerbe (lokale, sehr unterschiedliche Prü-
fungen und Bewilligungen), das Wandergewerbe55 (kommunal und 
kantonal unterschiedliche Patente), die Naturheilkundeberufe (unter-
schiedliche Definitionen und Zulassungsbedingungen) und andere.56

3.3. Netzwerkdienstleistungen
eine wichtige Dienstleistungskategorie bilden die netzwerkindustrien 
Post, elektrizität, telekom und eisenbahn. ihre Leistungen an die 
Öffentlichkeit (service Public) wurden lange durch Monopolbetriebe 
erbracht. Anfang der 90er Jahre setzte eine allgemeine Liberalisie-
rungstendenz ein. trotzdem ist der Grad der Marktöffnung bei den 
schweizer netzwerkindustrien generell kleiner als in den eu-Mitglied-
staaten. Grosses Liberalisierungspotenzial gibt es bei der elektrizi-
tätswirtschaft und der Post, während der Markt bei telekom und Bahn 
(vgl. 2.5.) schon stark geöffnet wurde.57 Der stand der Liberalisierung 
der netzwerkdienstleistungen wurde in einer studie vor zwei Jahren 
erforscht.58

im Telekommunikationssektor ist die Marktöffnung heute weitge-
hend realisiert. es gibt keinen grossen rückstand mehr gegenüber 
der eu. Beim festnetz ist die sog. „letzte Meile“59 noch immer ein 
Monopol der swisscom. Diese soll aber in den nächsten Jahren ent-
bündelt werden. insgesamt sind die Preise beim festnetz und beim 
Mobilfunk seit der Liberalisierung 1998 gesunken. im internationalen 
Vergleich liegen die schweizer Gebühren fürs telefonieren aber noch 
immer über dem eu/eWr Durchschnitt.60 Die Liberalisierung des te-
lekomsektors hat in der schweiz viele neue stellen geschaffen.

Bei den Postdiensten hat die schweiz einen grossen Liberalisie-
rungsrückstand zu den eu-Mitgliedstaaten.61 in einer deutschen stu-



20

die zur Postmarktliberalisierung landete die schweiz im Jahre 2000 
auf dem zweitletzten rang im Vergleich mit den staaten der eu-15.62 
Bei den Postsendungen ist der Paketmarkt inzwischen geöffnet wor-
den. Bei den Briefsendungen soll das heutige Monopol von sen-
dungen bis zu einem Kilo auf Anfang des nächsten Jahres auf 100 
Gramm gesenkt werden. Mit 3490 Poststellen ende 2001 verfügte 
die schweiz über das dichteste Poststellennetz aller OecD Länder. 
inzwischen sind es noch 2585.63 insgesamt liegt die schweiz gegen-
über der eu bei der Postliberalisierung immer noch weit zurück.

in der Elektrizitätswirtschaft hat die schweiz heute als einziges Land 
in Westeuropa keine Marktöffnung durchgeführt, während die nach-
barn Österreich und Deutschland ihre Märkte zu 100 Prozent geöffnet 
haben. Das schweizerische Deregulierungsprojekt, das elektrizitäts-
marktgesetz (eMG), wurde im herbst 2002 von den stimmberech-
tigten knapp abgelehnt.64 Dies, obwohl private haushalte im Jahr vor 
der Abstimmung durchschnittlich 15 Prozent, KMu sogar 40 Prozent 
mehr für den strom bezahlen mussten als stromkunden im benach-
barten eu-Ausland.65

bei den schweizer Eisenbahndienstleistungen ist der reformrück-
stand gegenüber den eu-Mitgliedstaaten insgesamt gering.66 Das 
Landverkehrsabkommen (vgl. 2.5.) hat rechtlich eine fast vollständige 
Liberalisierung des Marktzugangs für Anbieter von transportdienst-
leistungen gebracht. Faktisch funktioniert der Zugang ausländischer 
Bahnen auf das schweizer netz aber erst beschränkt, weil Bahnnetz 
und Bahnbetrieb nicht vollständig voneinander getrennt sind. Ana-
log zu den interkonnektionspreisen bei der telekom müssen Bahn-
dienstleister sog. trassenpreise bezahlen, um das schienennetz des 
natürlichen Monopolisten benutzen zu dürfen. Die schweizer tras-
senpreise liegen heute über dem eu-niveau, was das Geschäft für 
Drittanbieter uninteressant macht. 
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4. Die situation in der Eu

in diesem Kapitel wende ich mich der situation in der eu zu. nach 
einem kurzen Überblick über die Dienstleistungsfreiheit, wie sie der 
eG-Vertrag von 1957 vorsieht, möchte ich die so genannte Bolke-
stein-richtlinie genauer betrachten. 

4.1. Dienstleistungsfreiheit seit den
 römer Verträgen von 1957
Der freie Dienstleistungsverkehr bildet die dritte der vier freiheiten 
des eG-Vertrags67. er ist in den Artikeln 49-55 eG-Vertrag (eGV) ge-
regelt.68 Aus juristischer sicht sind die Bestimmungen über die Dienst-
leistungsfreiheit den anderen Grundfreiheiten des Gemeinsamen 
Marktes untergeordnet, d.h. sie werden nur subsidiär angewandt.69 
Aus wirtschaftlicher sicht hat die Dienstleistungsfreiheit im Laufe der 
Zeit eine zentrale Bedeutung erhalten. Der eu-Binnenmarkt kann nur 
richtig funktionieren, wenn es einen einheitlichen europäischen Markt 
für Dienstleistungen gibt. Wie wir unten (4.2.) sehen werden, gibt es 
diesen bis heute nicht.

Von der Dienstleistungsfreiheit gemäss Art. 49 eG-Vertrag erfasst 
werden „alle Tätigkeiten, die zeitlich beschränkt und in der Regel 
gegen ein Entgelt ausgeübt werden und die in irgendeiner Form 
eine Binnengrenze der Gemeinschaft überschreiten.“70 Die Dienst-
leistungsfreiheit garantiert einerseits Marktzugangsrechte (unbehin-
dertes, diskriminierungsfreies erbringen und empfangen von grenz-
überschreitenden Dienstleistungen) und andererseits damit verbun-
dene spezifische Rechte (Personenfreizügigkeitsrecht, niederlas-
sungsrecht und Diplomanerkennung für die Dauer der Dienstleistung). 
Wie eingangs bereits erwähnt, gehen die Bestimmungen des freien 
Waren-, Personen- und Kapitalverkehrs denen der Dienstleistungs-
freiheit vor (vgl. Art 50 eGV). Diese eigenheit der eu-regelung fällt 
besonders beim niederlassungsrecht und bei der Anerkennung von 
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Diplomen ins Gewicht. Will sich also ein Dienstleister in einem ande-
ren eu-staat niederlassen, kommen dafür primär die Bestimmungen 
zur Personenfreizügigkeit (Art. 39-48 eGV) zur Anwendung.

nicht im Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit sind tä-
tigkeiten, die mit der öffentlichen Gewalt (Ordre-Public-Vorbehalt) 
verbunden sind (Art. 55 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 eGV). Zu-
dem darf der freie Dienstleistungsverkehr im Allgemeininteresse be-
schränkt werden.71

Obwohl die Dienstleistungsfreiheit seit den Anfängen der europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, also seit ende der 50er Jahre, recht-
lich garantiert wird, blieb sie lange toter Buchstabe. erst die recht-
sprechung des euGh füllte die Art. 49ff. (ex Art. 59ff.) eGV langsam 
mit Leben.72 trotz Weiterentwicklung über die rechtsprechung ist 
bis heute kein europäischer Binnenmarkt für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen entstanden.73 nationale Bestimmungen verhindern 
im Alltag den Dienstleistungshandel zwischen den Mitgliedstaaten. 
Dienstleistungen sind komplexer als Waren. ein direkter Kontakt zwi-
schen erbringer und empfänger ist oft nötig, während die Dienstlei-
stung an sich in der regel immateriell ist (z.B. eine Beratung oder 
eine reiseführung). Weil Dienstleistungen schlechter fassbar sind 
als Waren, sind sie strengeren lokalen, regionalen oder nationalen 
Vorschriften unterworfen. Diese schranken setzen auf allen stufen 
der erbringung einer Dienstleistung an: bei der niederlassung, beim 
entsenden von Arbeitskräften, bei der Werbung, beim Vertrieb und 
beim Verkauf von Dienstleistungen.74 

so müssen etwa Dachdecker, Mechaniker oder Architekten Be-
scheinigungen über die Ausbildung und über bezahlte sozialbeiträ-
ge vorlegen, Nachweise über Berufsqualifikationen und Sicherheits-
standards erbringen, und mit registerauszügen die Kreditwürdigkeit 
schriftlich belegen können. nicht selten umfasst dieser bürokratische 
Aufwand zum angeblichen schutz der Konsumenten Dutzende von 
formularen bei unterschiedlichen Behörden. und jedes Land hat 
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seine eigene regelung.75 Die situation wird noch komplizierter, weil 
Dienstleistungen oft mit anderen Dienstleistungen oder mit Gütern 
untrennbar verbunden sind. Damit lösen einfache schranken eine 
Kettenreaktion aus.76 

insgesamt sind diese hürden gerade für Kleine und Mittlere unter-
nehmen (KMu) unüberwindbar. Darum gibt es bis heute keinen eu-
ropäischen Binnenmarkt für grenzüberschreitende Dienstleistungen, 
der diesen namen verdient.

4.2. Die Bolkestein-richtlinie77

Als reaktion auf den europäischen rat in Lissabon im März 2000, 
an der die ehrgeizige Lissaboner-strategie78 verabschiedet worden 
war, legte die eu-Kommission im Dezember des gleichen Jahres ihre 
„Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor“79 vor. Das Ziel, 
Dienstleistungen in Zukunft genau so einfach in der eu erbringen 
zu können wie innerhalb eines Mitgliedstaates, sollte in zwei stufen 
erreicht werden: Zuerst mussten in einer Bestandesaufnahme die 
Probleme erörtert werden, bevor in einem zweiten schritt eine eu-
ropäische regelung ins Auge gefasst werden konnte. Mit dem viel 
beachteten Bericht über den „stand des Binnenmarktes für Dienstlei-
stungen“ aus dem Jahre 200280 und dem „Vorschlag für eine richtlinie 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt“81 vom februar 2004 erledigte 
Binnenmarktkommissar frits Bolkestein diese Aufgaben.82 Der richt-
linienvorschlag wird seither inoffiziell nach dem liberalen niederlän-
dischen Politiker benannt. Die Bolkestein-richtlinie spielte eine wich-
tige rolle im Abstimmungskampf um die europäische Verfassung im 
frühling 2005

4.2.1. Ziele, Anwendungsbereich und inhalt der richtlinie

Der richtlinien-Vorschlag über Dienstleistungen im Binnenmarkt (in 
der folge Bolkestein-richtlinie) hat zwei Ziele: Die Vereinfachung der 
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niederlassung für Dienstleistungserbringer und die förderung des 
freien, grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs (Art.1). Die 
richtlinie versteht sich als allgemeiner rechtsrahmen, der für alle 
Dienstleistungstätigkeiten gilt. Dieser horizontale Ansatz trägt dem 
umstand rechnung, dass rechtliche schranken für Dienstleistungen 
häufig mehrere Tätigkeiten gleichzeitig betreffen (vgl. „Kettenreakti-
on“, 4.1.2.).83 folgende tätigkeiten fallen in den Anwendungsbereich 
der Bolkestein-richtlinie:

Unternehmensdienstleistungen (unternehmensberatung, 
Büroverwaltungstätigkeiten, Werbung, Personalagenturen, 
teilzeitarbeitsvermittler, etc.)

Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher (rechts- 
und steuerberatung, Dienstleistungen des immobilienwe-
sens, Dienstleistungen des Baugewerbes, handel, Autover-
mietung, reisebüros und sicherheitsdienste, etc)

Dienstleistungen für Verbraucher oder Haushalte84 (Ge-
sundheitsdienstleistungen ausserhalb von Krankenhäusern, 
häusliche Dienste, tourismusdienstleistungen, freizeit-
dienstleistungen, audiovisuelle Dienste, freizeit- und sport-
parks, etc.)

Nicht erfasst von der Bolkestein-richtlinie sind:

Nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen (staatliche Bildung, 
öffentliche Verwaltung).

Ausdrücklich ausgeschlossene Dienstleistungen (in Art. 2 
Ziff. 2) sind insbesondere Finanz- und Verkehrsdienst-
leistungen und service public-Dienstleistungen (Post-
dienste, elektrizitäts-, Gas und Wasserversorgung) insofern 
sie nicht bereits für den Wettbewerb geöffnet sind.

Inhaltlich deckt der richtlinienentwurf sehr unterschiedliche themen 

•

•

•

•

•
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ab. neben einem Kapitel zur erleichterung der niederlassungsfreiheit 
(Kapitel ii) und regeln zum freien Dienstleistungsverkehr (Kapitel iii) 
will die Bolkestein-richtlinie die Qualität der Dienstleistungen verbes-
sern, die rechte der Dienstleistungsempfänger stärken und die Ver-
waltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessern. 
Besonders interessant und politisch umstritten sind drei themen: das 
herkunftslandprinzip, die rechte der Dienstleistungsempfänger und 
die Verwaltungsvereinfachung.

4.2.2. Das herkunftslandprinzip

Zentrales instrument der Bolkestein-richtlinie ist das so genannte 
herkunftslandprinzip (Art. 16). es besagt im Kern, dass ein Dienstlei-
stungserbringer, welcher sich für die Dauer einer Dienstleistung in ei-
nen anderen Mitgliedstaat begibt, lediglich den Bestimmungen seines 
heimatlandes („herkunftsmitgliedstaates“) unterstellt ist. Das Land, 
in dem die Dienstleistung erbracht wird, darf grundsätzlich keine zu-
sätzlichen Vorschriften aufstellen. Anders gesagt, will das herkunfts-
landprinzip den Dienstleistungshandel zwischen Mitgliedstaaten mit 
Wettbewerbsanreizen fördern. Dabei sollen komparative Vorteile, 
wie Preis- und Lohnunterschiede oder unterschiedliche normen und 
standards ausgenützt werden können. Wenn also ein polnischer Ma-
ler in Deutschland ein haus streicht, ohne sich dort ständig nieder-
zulassen, gelten grundsätzlich die polnischen regeln und Ansätze 
für Maler. Der Lohnwettbewerb ist jedoch durch das entsendegesetz 
begrenzt (vgl. unten).

So schlicht das Prinzip tönt − das Herkunftslandprinzip ist nichts an-
deres als eine Anwendung des cassis-de-Dijon-Prinzips85 auf Dienst-
leistungen − so gross ist der politische Zündstoff, der darin steckt.86

im Wissen um die politische sprengkraft des herkunftslandprinzips 
fällt der Ausnahmekatalog des richtlinienentwurfs lang aus. insge-
samt 23 Abweichungen vom Grundprinzip schränken den allgemeinen 
Anwendungsbereich des herkunftslandprinzips wieder stark ein (Art. 
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17 Ziff. 1-23). neben einem Vorbehalt für verbotene Dienstleistungen 
in einen Mitgliedstaat (Art. 17 Ziff. 16, z.B. eine umstrittene Krebsthe-
rapie), einschränkungen zum schutze der öffentlichen Ordnung, der 
Gesundheit und der sicherheit (Art. 19) und einschränkungen beim 
service Public (Art. 17 Ziff. 1-4), fällt eine Bestimmung zur Verhin-
derung von „sozialdumping“ auf. in Art. 17 Ziff. 5 des richtlinienent-
wurfs wird festgehalten, dass die Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern (96/71/EG) das herkunftslandprinzip aussetzt.

so müssen unternehmen, die zur erbringung von Dienstleistungen 
Arbeitskräfte ins eu-Ausland entsenden, Mindestlöhne, Arbeits- und 
ruhezeiten, Gesundheits- und sicherheitsstandards, Jugendschutz-
bestimmungen und weitere Mindeststandards des erbringungsortes 
(„Bestimmungsmitgliedstaat“) respektieren. neben solchen natio-
nalen Gesetzesbestimmungen gelten auch gesamtarbeitsvertrag-
liche Bestimmungen zum Arbeitnehmerschutz. Mit der Kontrolle die-
ser Mindeststandards ist der staat betraut, in den die Arbeitnehmer 
entsandt werden.87

um beim vorigen Malerbeispiel zu bleiben, bedeutet diese ein-
schränkung folgendes: schickt der polnische Malermeister seine An-
gestellten zum streichen einer Wohnung nach Deutschland, so un-
terliegen diese den deutschen Mindeststandards bei Lohn, sicherheit 
und Arbeitszeiten. Diese Ausnahme schränkt rechtlich das Potenzial 
für „sozialdumping“ ein, belässt aber ein Potenzial für das Ausnüt-
zen komparativer Vorteile im grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehr. Der polnische Malermeister kann das Lohngefälle zwischen 
Polen und Deutschland bei Malern so lange ausnützen, als er seinen 
Angestellten den deutschen Mindestlohn zahlt. Bietet der polnische 
Maler seine Dienste selber an, untersteht er nicht der entsendericht-
linie (sie gilt nur für Angestellte), und das herkunftslandprinzip spielt 
wieder: Der Malermeister kann also Ansätze unter dem deutschen 
Mindestlohn anbieten, solange er die Wohnung selber streicht.88
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4.2.3. Die stärkung der rechte der Dienstleistungsempfänger
 im Gesundheitswesen 

Der eu-Kommission war es ein Anliegen, im richtlinienentwurf die 
rechte der Dienstleistungsempfänger zu stärken. insbesondere den 
Patientenrechten (Art. 23) soll mehr Bedeutung zukommen. Will sich 
ein Patient im Ausland behandeln lassen, muss das sozialversiche-
rungssystem des heimatstaats ohne vorgängige Genehmigung die 
Kosten erstatten, sofern die Behandlung auch im heimatstaat kas-
senpflichtig ist. Ein italienischer Patient darf zur Behandlung zu einem 
facharzt nach Deutschland reisen, ohne davor seine Krankenkasse 
um Genehmigung zu bitten.

Der richtlinienentwurf deckt indes nur Behandlungen ausserhalb 
eines Krankenhauses ab und verhindert so einen allzu grossen Preis-
druck auf die (vor allem öffentlichen) spitäler in den Mitgliedstaaten. 
Das Ziel der stärkung der Patientenrechte ist klar: Auch bei Gesund-
heitsdienstleistungen soll Wettbewerb einzug halten.89 

4.2.4. Verwaltungsvereinfachung (One-stop-shop-Prinzip)

Der Richtlinienvorschlag will die Mitgliedstaaten verpflichten, ihren 
jeweiligen bürokratischen Aufwand für Dienstleistungserbringer aus 
einem anderen eu-Mitgliedstaat zu vereinfachen. Artikel 6 der Bol-
kestein-richtlinie verankert das so genannte One-stop-shop-Prinzip. 
„einheitliche Ansprechpartner“ sollen künftig alle im Zusammenhang 
mit der Dienstleistungserbringung notwendigen formalitäten und 
Verfahren erledigen.

Wenn sich also ein deutscher touristenführer in italien niederlässt, 
muss italien eine Behörde bestimmen, bei welcher der Deutsche alle 
seine Anmeldungen, Genehmigungen und eintragungen ins Berufs-
register verrichten kann.90 
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4.3. Die politische Debatte um die Bolkestein-richtlinie
noch selten in der Geschichte der europäischen union dürfte ein 
richtlinienvorschlag so kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wor-
den sein wie der Vorschlag für eine richtlinie über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt. Arbeitslosigkeit und Verlustängste wegen der Oster-
weiterung liessen die servicerichtlinie von Anfang an zur Zielscheibe 
von Gewerkschaften und Globalisierungskritikern werden. Bald wur-
de sie zum Bösen schlechthin stilisiert („stoppt den Bolkestein-ham-
mer“91).

Den höhepunkt öffentlicher Aufmerksamkeit erreichte das Libe-
ralisierungsprojekt während des Abstimmungskampfes zur europä-
ischen Verfassung. Vor allem in frankreich und Deutschland musste 
der richtlinienvorschlag als inbegriff für ein neoliberales, unsoziales 
europa herhalten. in frankreich wurden der eu-Beitritt der türkei 
und die Bolkestein-richtlinie in die Debatte um die eu-Verfassung 
miteinbezogen, obwohl kein Zusammenhang besteht. Das feuer ent-
zündete sich am oben beschriebenen herkunftslandprinzip. in hun-
derten von Artikeln in Deutschland und frankreich wurden die angeb-
lich „verheerenden“ Auswirkungen der richtlinie für das „europäische 
sozialmodell“ mit dramatischen Beispielen beschrieben.92

Viele Argumente, die ins feld geführt wurden, erwiesen sich als 
schlicht falsch, was aber im aufgeheizten politischen Klima un-
terging.93 so wurde regelmässig der schutz von Minimalstandards 
bei Lohn und Arbeitszeit durch entsenderichtlinie ausgeblendet.94 

im frühling 2005 liessen sich sogar der französische staatspräsi-
dent chirac und Bundeskanzler schröder von der öffentlichen Debat-
te um die Bolkestein-richtlinie anstecken und forderten deren Über-
arbeitung. nachdem eu-Binnenmarktkommissar Mccreevy selber 
Änderungen am richtlinienvorschlag versprochen hatte, eskalierte 
der streit über das reformpapier. An ihrem frühlingsgipfel ende 
März in Brüssel stritten die staats- und regierungschefs über den 
Ausnahmekatalog zum herkunftslandprinzip. eine Gruppe liberaler 
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staaten um Grossbritannien und um Kommissionspräsident Barro-
so stand dem protektionistischen Duo Deutschland und frankreich 
gegenüber. Am schluss hielt der europäische rat fest, dass ange-
sichts der öffentlichen Debatte „die vorliegende fassung des richtli-
nienvorschlages den Anforderungen nicht in vollem umfang gerecht 
wird.“95 Die richtlinie wurde zwar seither nicht zurückgezogen, schien 
aber in der Versenkung zu verschwinden. Bei der Übernahme der eu-
Präsidentschaft durch Grossbritannien am 1. Juli 2005 stand die Bol-
kestein-richtlinie plötzlich wieder oben auf der Prioritätenliste: „Da 
die Dienstleistungen rund zwei Drittel des BiP der eu ausmachen, 
gibt uns dieses Projekt die chance, auf dem Binnenmarkt eine der 
grössten Verbesserungen seit seinem Bestehen durchzusetzen, viel-
leicht hunderttausende von Arbeitsplätzen zu schaffen und der eu-
Wirtschaft Milliarden von euro einzubringen.“96

Voraussichtlich im frühling 2006 wird sich das europäische Parla-
ment (eP) in erster Lesung mit der Bolkestein-richtlinie befassen.97 
Bereits dieses Jahr nahm sich der Binnenmarktausschuss des eP 
der Vorlage an. Berichterstatterin evelyne Gebhardt von der sozi-
aldemokratischen fraktion forderte in einem Bericht, das herkunfts-
landprinzip durch das Zielland-Prinzip zu ersetzen. Mindeststandards 
der sozialgesetzgebung, des umweltschutzes und des Arbeitsrechts 
sollten nach den Regeln des Ziellands definiert werden und nicht 
nach denen des herkunftslandes.98 Ob und in welcher form die Bol-
kestein-richtlinie einmal zum „acquis communautaire“ gehören wird, 
ist momentan also völlig offen. 

4.4. Bolkestein-richtlinie und die schweiz
Die Debatte um die Bolkestein-richtlinie schlug Wellen bis ins eidge-
nössische Parlament. in einer interpellation erkundigte sich Gewerk-
schafter und nationalrat Jean claude rennwald (sozialdemokratische 
Partei Kanton Jura) beim Bundesrat, was er vom „derzeitigen Liberali-
sierungsprozess im Dienstleistungsbereich der eu“ halte.99 Der inter-
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pellant fragte weiter suggestiv, ob der Bundesrat nicht auch der Ansicht 
sei, dass „das funktionieren des europäischen Binnenmarktes stark 
gestört würde, weil osteuropäische Länder (...) ihre Dienstleistungen 
zu konkurrenzlos tiefen tarifen im Westen anbieten könnten, was 
eine spirale des Lohn- und sozialabbaus in Gang setzen würde?“. in 
seiner Antwort vom 25. Mai 2005 hält der Bundesrat fest: „A priori ist 
nicht davon auszugehen, dass durch die einführung des ursprungs-
landprinzips im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr die in 
der eu-entsenderichtline festgehaltenen Bestimmungen zum schutz 
der nationalen Arbeitsmärkte ausgehebelt werden.“ Zudem stellte der 
Bundesrat klar, dass die Schweiz nicht verpflichtet sei, die fragliche 
richtlinie zu übernehmen. Die schweizer regierung beobachtet in-
dessen die entwicklungen in der eu sehr genau. Der für ende 2005 
in Aussicht gestellte „Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in der 
schweiz im Vergleich zur eu“ soll unterschiede der regulierungen 
im „Lichte der eu-Dienstleistungsrichtlinie“ eruieren.100 

4.5. Wirtschaftliche auswirkungen auf den Binnenmarkt

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine Dienstleistungs-
richtlinie auf den eu-Binnenmarkt? Dieser frage sind verschiedene 
Ökonomen nachgegangen. Die resultate sind vage und gehen weit 
auseinander. 

ein Arbeitspapier der EU-Kommission kommt zum (wenig 
überraschenden) schluss, dass die Bolkestein-richtlinie 
schranken im Binnenmarkt für Dienstleistungen eliminieren 
würde, was mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze zur fol-
ge hätte.101

in seiner Prognose stützt sich das Europäische Parlament 
auf die positiven effekte des Binnenmarktprogramms (+ 1,8 
Prozent oder 164,5 Mia. euro höheres BiP im Jahre 2002 

•

•
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dank den Vorzügen des Binnenmarkts und die schaffung von 
etwa 2,5 Millionen Arbeitsplätzen seit 1992). Das eP leitet 
von diesen erfolgen ab, dass ein gut funktionierender Binnen-
markt „für eine breite Palette von unterschiedlichen Dienstlei-
stungen (...) zu Gewinnen in vergleichbarem Ausmass führen“ 
könnte.102

Das niederländische Büro für wirtschaftliche Analysen sagt 
voraus: Mit der Bolkestein-richtlinie würden der grenzüber-
schreitende handel mit Dienstleistungen und die auslän-
dischen Direktinvestitionen um 15-35 Prozent wachsen, wäh-
rend das BiP um 1-3 Prozent ansteigen würde.103

Dänische Ökonomen von Copenhagen Economics haben im 
Januar dieses Jahres ihre studie zur „services Directive“ pu-
bliziert. Die Autoren sind der Meinung, dass alle Bürger, Ar-
beitnehmer und Firmen von der Richtlinie profitieren würden, 
insbesondere die Kleinen und Mittleren unternehmen (KMu). 
Die nettobeschäftigung würde um 0,3 Prozent steigen, was 
ca. 600’000 Jobs entspräche, und die durchschnittlichen re-
allöhne nähmen um 0,4 Prozent zu. Die studie kommt weiter 
zum schluss, dass die Preise für Dienstleistungen bei regle-
mentierten Berufen (wie rechts- und Buchprüfungsdienstlei-
stungen) um durchschnittlich 7,2 Prozent sänken.104

5. Gewinner und Verlierer bei der liberalisierung
 der Dienstleistungen schweiz / Eu

nachdem ich in den Kapiteln 3 und 4 die Dienstleistungsmärkte der 
schweiz und der eu analysiert habe, möchte ich in diesem Kapitel ver-
suchen, die erkenntnisse daraus zusammenzuführen. Dies geht nur 
unter zwei Annahmen, welche ich im nächsten Abschnitt formuliere. 

•

•
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Zuerst werde ich versuchen, mit Argumenten aus der handelstheorie 
zu erklären, welche ökonomischen effekte eine Liberalisierung der 
Dienstleistungen der schweiz mit der eu haben könnte. Dann ver-
suche ich aus schweizer sicht, konkrete Gewinner und Verlierer einer 
solchen Marktöffnung ausfindig zu machen. 

5.0. annahmen
Aussagen über Gewinner und Verlierer zu machen ist deshalb schwie-
rig, weil heute mindestens zwei wichtige Variabeln in der Gleichung 
völlig unbekannt sind: Wird die schweiz je ein Abkommen mit der eu 
über Dienstleistungen schliessen und wird die Bolkestein-richtlinie in 
der eu je angenommen? ich treffe deshalb folgende beiden Annah-
men:

Die schweiz schliesst ein Dienstleistungsabkommen 
mit der eu. es regelt in allgemeiner Weise den Markt-
zugang und die niederlassung von Dienstleistern im 
jeweiligen Gebiet. Die schweiz übernimmt den rele-
vanten „acquis communautaire“. Die schweiz ist somit 
im Markt für grenzüberschreitende Dienstleistungen 
den eu-staaten gleichgestellt.

Die Bolkestein-richtlinie wird mitsamt herkunftsland-
prinzip und Ausnahmen, wie sie im entwurf von An-
fang 2004 aufgelistet sind, von den 25 Mitgliedstaaten 
angenommen. Die richtlinie wird teil des „acquis com-
munautaire“ und wird nach Massgabe eines Übernah-
memechanismus, der im Dienstleistungsabkommen 
schweiz/eu festgehalten ist, mittelfristig auch in der 
schweiz gültig. ein referendum gegen die Bolkestein-
richtlinie kommt zwar zustande, wird aber vom Volk 
knapp abgelehnt.

1.

2.
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5.1. Theoretische Überlegungen aus ökonomischer sicht
Welche wirtschaftlichen Vorteile hätte ein Dienstleistungsabkommen 
der schweiz mit der eu? Dieser zentralen frage ist bis heute keine 
empirische studie nachgegangen.105 Anders als die eu-Kommission, 
die zum richtlinienentwurf von frits Bolkestein wirtschaftliche Pro-
gnosen in Auftrag gegeben hat (vgl.4.5), stieg der schweizer Bundes-
rat ohne verlässliches Zahlenmaterial in die Verhandlungen mit der 
eu. Die Argumente für Verhandlungen mit der eu waren daher eher 
(wirtschafts-) politischer oder strategischer Art und weniger volkswirt-
schaftlich begründet (vgl.2.2).106 Daher kann hier keine Prognosen 
darüber angestellt werden, was ein Abkommen der schweiz bringt. 
Allenfalls gäben die Berechnungen zur Bolkestein-richtlinie (+0,3 
Prozent Arbeitsplätze, +1-3 Prozent BiP, vgl. 4.5.) Anhaltspunkte, die 
auf die schweiz übertragbar sind. Diese wären insofern ungenau, als 
dass sie nur die effekte der richtlinie und nicht jene eines Dienstlei-
stungsabkommens beinhalten.

Aus sicht der handelstheorie hat der Abbau von handelshemm-
nissen drei Auswirkungen auf die schweiz: bessere exportchancen, 
mehr Konkurrenzdruck im Binnenmarkt und Auswirkungen auf die 
standortattraktivität

5.1.1. Bessere exportchancen

Grundsätzlich führt der Abbau von Marktzugangsbeschränkungen zu 
verbesserten exportchancen für die schweizer Wirtschaft in der eu, 
wie der Bundesrat immer wieder betont.107 Wie gross dieses Potenzi-
al ist, lässt er hingegen offen. Zudem lässt sich ein vollständiges Bild 
über die Auswirkungen der Marktintegration nur gewinnen, wenn man 
mögliche Zunahmen beim export den Veränderungen beim import 
gegenüberstellt. 

insgesamt dürfte das Potenzial für schweizer firmen, durch ein 
Abkommen bessere Absatzmöglichkeiten zu erhalten, beschränkt 
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sein. Die heute grössten Dienstleistungs-exporteure (finanzdienst-
leister) sind im eu-Markt bereits via tochtergesellschaften und nie-
derlassungen vertreten. Deren einschränkungen als Angehörige 
eines Drittstaates sind nicht allzu gross. (vgl. Gewinner: 5.2.3.) Beim 
wachsenden sektor der unternehmens-Dienstleistungen (Z.B. unter-
nehmens- oder it-Beratung) dürfte ein Dienstleistungs-Abkommen 
die exportchancen steigern. Dieses Geschäft verläuft schon heute 
teilweise global, erleichterungen bei der niederlassung und beim 
entsenden von Arbeitnehmern wirken sich positiv aus. (mehr dazu 
5.2.2.)

5.1.2. Mehr Konkurrenz im Binnenmarkt

Öffnet die schweiz ihre Dienstleistungsmärkte aufgrund eines Ab-
kommens mit der eu, hat dies positive Auswirkungen auf den Wett-
bewerb im Binnenmarkt. Die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital 
könnten anders verteilt werden. Die Wohlfahrtseffekte bestünden in 
der Schweiz darin, dass effizienter produziert würde und die Preise 
für Güter und Dienstleistungen sänken. Während die Konsumenten-
renten wüchsen, würden die Produzentenrenten schrumpfen.108

Die Wohlfahrtsgewinne kämen aufgrund dreier faktoren zustande: 
durch das Ausschöpfen komparativer Vorteile, durch die nutzung von 
skalenerträgen und möglicherweise durch eine langfristig höhere 
Wachstumsrate.

1. Das Ausschöpfen komparativer Vorteile: Mit der Öffnung des 
schweizer Dienstleistungsmarktes würden Arbeitskräfte und Kapital 
noch mehr als heute in die international wettbewerbsfähigen Branchen 
verlegt. Bisher geschützte Branchen würden durch den importdruck 
und die faktorenverlagerung verdrängt. Die Konsumenten würden 
von tieferen Preisen profitieren und könnten aus einer grösseren Zahl 
von Gütern und Dienstleistungen auswählen. Die Wohlfahrtsgewinne 
in der schweiz entstünden also eher aus der restrukturierung der 
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Binnenwirtschaft und weniger aus zusätzlichen Absatzmöglichkeiten 
in den exportmärkten.

2. Das Auswirkungen von Skalenerträgen (Economies of Scale): 
Wenn firmen in einem grösseren Markt tätig sind, können sie von fal-
lenden Durchschnittskosten bei steigenden Skalenerträgen profitieren. 
Die Wohlfahrtsgewinne bestehen darin, dass bei geringerem einsatz 
von ressourcen der Output gehalten werden kann. Die Produktivität 
steigt also. Mit der Marktöffnung erhöhen sich zudem der Wettbewerb 
und das Marktvolumen. Gewinner dürften generell die Konsumenten 
und Verlierer ein teil der Produzenten sein. Wer keine skalenerträge 
ausnützen kann, wird es durch stärkere Konkurrenz aus dem Ausland 
schwieriger haben. Wie gross das Potenzial für Effizienzgewinne aus 
skalenvorteilen in der schweiz wäre, hängt davon ab, inwiefern die-
se bislang ungenutzt blieben. Angesichts der hohen fragmentierung 
und Abschottung des schweizer Binnenmarktes (vgl. 3.2.) dürfte das 
Potenzial für ausländische firmen gross sein (z.B. für internationale 
Baufirmen). Laut Hauser/Roitinger werden regelmässig als Folge von 
Anpassungsprozessen durch die Ausnutzung von skalenerträgen fir-
mennetze gestrafft und Überkapazitäten abgebaut.109 in einem Land, 
das am „Poststellen-syndrom“ leidet, also an Überversorgung, dürfte 
das Potenzial für den Abbau von Kapazitäten also gross sein.

3. Eine langfristig höhere Wachstumsrate? eine produktivere Bin-
nenwirtschaft, welche die skalenvorteile ausnützt, gelangt nach ei-
ner Anpassungsphase auf ein höheres Wohlstandsniveau. Die lang-
fristige Wachstumsrate wird nach neoklassischen oder exogenen 
Wachstumsmodellen davon nicht berührt, weil die bestimmenden 
faktoren für Wachstum (technologischer fortschritt und humankapi-
tal) ausserhalb des Modells liegen.110

nach der neueren endogenen Wachstumstheorie hingegen werden 
durch eine Marktintegration nicht nur die bestehenden Produktions-
potenziale (Produktivität und skalenerträge) besser genützt, sondern 
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auch der Bestand an wirtschaftlich nutzbarem Wissen erhöht. Da-
mit wird die Produktivität langfristig grösser, was zu mehr Wachstum 
führt.

hauser und roitinger rechnen kaum mit einer dauerhaften erhö-
hung der Wachstumsrate in der schweiz durch den Abschluss eines 
Dienstleistungsabkommen mit der eu: international tätige Dienstlei-
stungsfirmen sind bereits in der EU vertreten, und geschützte Dienst-
leistungsbranchen verfügen nicht über die externen skalenvorteile, 
welche Voraussetzung für endogenes (langfristiges) Wachstum 
sind.111

5.1.3. Auswirkungen auf die standortattraktivität

Weil heute die faktoren Kapital und Arbeit weitgehend mobil sind, ist 
der Wirtschaftsstandort von zunehmender Bedeutung. neben gün-
stigen Bedingungen für den Marktzugang und die niederlassung für 
Dienstleister dürften andere faktoren noch fast wichtiger für die At-
traktivität eines standorts sein: das stellenangebot, die steuerbela-
stung, Verkehrsmittel, die Wohnqualität und das regulatorische um-
feld. 

Wird sich nun ein Dienstleistungserbringer (z.B. ein international 
tätiger unternehmensberater oder ein multinationaler Konzern) we-
gen eines Dienstleistungsabkommens in Zukunft für die schweiz ent-
scheiden? Dies hängt u.a. vom regulatorischen umfeld ab, welches 
dort anzutreffen ist. Wie oben beschrieben (2.3.), bestand die eu 
bei den Dienstleistungsverhandlungen mit der schweiz stets auf der 
Übernahme des „acquis communautaire“ und definierte diesen dabei 
umfassend. Müsste nun also die schweiz das gesamte Wettbewerbs-
, Gesellschafts- und Konsumentenschutzrecht der eu übernehmen, 
würde sich das regulatorische umfeld des standorts schweiz dem 
der eu annähern. Ob dies für den Wirtschaftsstandort positiv oder 
negativ ist, hängt von der Branche ab. Während z.B. ein deutscher 
unternehmensberater an einer Annäherung des schweizerischen 
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Gesellschaftsrechts an jenes der eu interessiert sein dürfte, würde 
für finanzdienstleister wohl das Gegenteil zutreffen: Das Geschäft mit 
Privatvermögen lebt zu einem grossen teil davon, dass die schweiz 
im Bankenwesen andere regeln hat als die eu (exemplarisch dafür 
ist das schweizerische Bankgeheimnis).112 Anders gesagt, besteht 
für die schweizer finanzdienstleister der standortvorteil gerade im 
unterschied.113 insgesamt dürfte der schweizer standort durch seine 
Andersartigkeit vom EU-Durchschnitt profitieren. Oder kommt es von 
ungefähr, dass in den letzten Jahren mehr als die hälfte aller unter-
nehmen, die sich in europa niederlassen oder umziehen wollten, die 
schweiz als firmensitz wählten?114

5.2. Gewinner
ein Dienstleistungsabkommen mit der eu wird die schweizer firmen 
und Branchen nicht von vornherein in eine Gruppe von Gewinnern 
und Verlierern aufteilen. Jeder entscheidet für sich, wie er auf eine 
Marktöffnung reagieren will.

Dies lässt sich an folgendem Beispiel erklären. Das taxigewerbe 
gehört heute zu den Problembranchen, die trotz Binnenmarktgesetz 
stark geschützt bleiben. Lokal sehr unterschiedliche Prüfungen und 
Bewilligungen verhindern einen richtigen Preiswettbewerb, einen eid-
genössischen fähigkeitsausweis gibt es nicht. taxipatente werden in 
der regel von anderen Gemeinden oder Kantonen nicht anerkannt. 
ein Waadtländer taxifahrer, der einen Kunden ins nahe gelegene 
Genf bringen will, darf auf der rückfahrt keinen Gast mitnehmen. 
Wenn nun eine Liberalisierung nicht nur die kommunalen und kan-
tonalen Grenzen sondern auch die nationalen öffnet, wird dies das 
taxigewerbe in der Grenzregion betreffen. Werden die Anbieter aus 
dem französischen umland von Genf die schweizer fahrer wegen 
Kostenvorteilen verdrängen? Dies weiss heute niemand. Wenn sich 
nun ein Genfer taxiunternehmen dafür entscheidet, in seinen service 
zu investieren oder ein spezielles Kundensegment zu pflegen (z.B. 
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taxi-Dienst für Diplomaten, der auch die region savoyen bedient) 
kann er von der Liberalisierung profitieren. Belässt er alles beim Al-
ten, besteht die Gefahr, dass er von Mitbewerbern aus dem nahe 
gelegenen Ausland aus dem Markt gedrängt wird. Die Liberalisierung 
birgt also chancen und risiken. 

5.2.1. Konsumenten 

hauptgewinner einer Liberalisierung der Dienstleistungen in einem 
Abkommen mit der eu wären die schweizer Konsumenten. sie zah-
len heute zu hohe Preise für Dienstleistungen. Zur erinnerung: das 
durchschnittliche Preisniveau für Dienstleistungen ist in der schweiz 
um 50 bis 60 Prozent höher als in der eu. Das Potenzial für Preissen-
kungen ist also beträchtlich. Die schweizer Konsumenten könnten 
aus drei Gründen profitieren: 

1. Der teils stark abgeschottete schweizer Binnenmarkt müsste 
sich vermehrt der ausländischen Konkurrenz öffnen (z.B. das sanitär- 
oder Apothekerwesen in Grenzregionen, die Post und die elektrizi-
tätswirtschaft). Die Konsumenten könnten wegen des zunehmenden 
Wettbewerbs von billigeren Dienstleistungen profitieren, wenn aus-
ländische firmen wegen der kaufkräftigen Kundschaft in die schweiz 
drängen.

2. Mit der eingeschlagenen reform (Bolkestein-Richtlinie: Her-
kunftslandprinzip) wird der Wettbewerb innerhalb der EU zunehmen. 
Die aus schweizer sicht an sich schon durchschnittlich billigeren 
Dienstleistungen werden dadurch noch billiger. es entsteht also dop-
pelter Druck auf die „hochpreisinsel schweiz“.

3. Der viel beachtete eu-Bericht zum stand des Binnenmarkts für 
Dienstleistungen stützt die these, wonach „insbesondere die Ver-
braucher letztlich die Zeche zahlen für die schranken im Binnenmarkt 
für Dienstleistungen“.115 Der Bericht präzisiert weiter, dass von der 
heutigen situation ganz besonders „Einwohner von kleinen Mitglied-
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staaten“ betroffen seien, weil diese nicht in den Genuss eines breit 
gefächerten Dienstleistungsangebotes zu wettbewerbsfähigen Prei-
sen kommen. Wäre diese Aussage nicht auf den Kleinstaat schweiz 
übertragbar? Zahlen schweizer heute nicht deswegen zu viel, weil 
kleinräumige Verhältnisse und Protektionismus gar keinen Wettbe-
werb mit Marktpreisen entstehen lassen? 

Besonders Patienten würden von einer Liberalisierung der Dienstlei-
stungen profitieren. Wie bereits gesehen (4.2.3.), will die Bolkestein-
richtlinie die Mobilität der Patienten für nicht stationäre Behand-
lungen fördern. Dies hätte Auswirkungen auf das schweizerische 
Gesundheitssystem. 

schweizer Patienten könnten bei Anwendung der richtlinie ver-
mehrt zur Kur ins Ausland reisen. heute kostet der Aufenthalt in re-
nommierten süddeutschen rehabilitationszentren im Durchschnitt 30-
40 Prozent weniger als in der schweiz. nach dem heute geltenden 
Krankenversicherungsgesetz (KVG)116 sind Leistungen für die Grund-
versicherung auf das territorium der schweiz beschränkt.117 Mit den 
verliehenen rechten der Bolkestein-richtlinie könnte sich ein schwei-
zer Patient gegen diese einschränkung wehren und über Grenzen 
hinweg die Behandlung auswählen, die er will.

insgesamt werden also die Konsumenten stark von einem Dienst-
leistungsabkommen profitieren können. Bei einem durchschnittlichen 
unterschied von 50-60 Prozent ist Preiskonvergenz in richtung eu-
ropäisches Durchschnittsniveau zu erwarten.118 Wie viel die Preise 
konkreter Dienstleistungen sinken werden, kann nicht vorausgesagt 
werden.

5.2.2. Kleinere und Mittlere unternehmen (KMu)

neben den Konsumenten sind die Kleineren und Mittleren unterneh-
men KMu weitere hauptopfer im nicht funktionierenden eu-Binnen-
markt für Dienstleistungen. sie stellen das Gros der Dienstleistungen, 
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scheitern aber tagtäglich an „prohibitiven“ Kosten, die den grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsverkehr verunmöglichen.119 Diese Ana-
lyse trifft ziemlich genau auch auf die schweizer Binnenverhältnisse 
zu – mit dem unterschied, dass die Mobilitätsschranken im falle der 
schweiz ein bis zwei stufen tiefer ansetzen (auf kantonaler und kom-
munaler ebene und nicht auf nationaler). 

Warum sollten nun also schweizer KMu gewinnen, wenn sie gleich-
berechtigt (beim Marktzugang und bei der niederlassung) am euro-
päischen Dienstleistungsmarkt teilnehmen könnten? Dafür gibt es 
mehrere erklärungen:

Die schweiz ist mit einem 72 Prozent-Anteil des tertiären sektors 
am BiP und mit einem letztjährigen exportüberschuss von 27 Mia. 
franken bei den Dienstleistungen ein Dienstleistungs-exportland par 
excellence. ein weiterer Abbau von Marktzugangsschranken im eu-
raum dürfte also grundsätzlich im interesse der schweizer Wirtschaft 
sein, die heute schon zwei Drittel ihrer Güter und Dienstleistungen in 
die eu-25 exportiert.

Diese starke exportausrichtung dürfte in Zukunft noch grösser wer-
den: Die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
nimmt überall zu. Alleine im Jahre 2003 wuchs der weltweite handel 
mit Dienstleistungen um 12 Prozent.120 Dafür verantwortlich sind die 
Globalisierung, die neuen informations- und Kommunikationstech-
niken (internet, e-commerce) und die grössere Mobilität der Kon-
sumenten (tourismus, Gesundheit, unterhaltung, freizeit). Die eu-
Kommission sieht im Dienstleistungsexport ein „beträchtliches wirt-
schaftliches Wachstumspotenzial“.121

für KMu werden insbesondere grenzüberschreitende Dienstlei-
stungen zunehmen, bei denen erbringer und empfänger in ihrem je-
weiligen Land bleiben („cross Border supply“, GAts Modus 1). Die 
einfach zugängliche Plattform internet birgt ein unausgeschöpftes 
Potenzial an virtuellen Begegnungsmöglichkeiten für erbringer und 
empfänger von Dienstleistungen. Wenige internetseiten können hohe 
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Kosten für niederlassungsbüros ersetzen.
nicht alle KMu in der schweiz werden von einem Dienstleistungs-

abkommen profitieren, es wird auch Verlierer geben (vgl. 5.3.1. und 
5.3.2.). entscheidend wird der Businessplan sein: Konzentriert sich 
eine firma auf den Binnenmarkt oder ist sie international tätig?

Potenzial für bessere exportchancen durch ein Dienstleistungsab-
kommen hätten primär schweizer KMu, die bereits heute im Welt-
markt tätig sind. Dies wären insbesondere unternehmensbezogene 
Dienstleister: Wirtschaftsprüfer, unternehmensberater, Architekturbü-
ros, Anwälte, Stellenvermittler, Grafikateliers, etc. Sie stellen ca. 10 
Prozent der schweizer Beschäftigten.122  Die heute geschützten KMu 
im schweizer Binnenmarkt müssten wegen des grossen Preisunter-
schieds mit mehr Konkurrenz von ausländischen Dienstleistern rech-
nen. Davon betroffen wären 55-60 Prozent der schweizer Arbeitskräf-
te.123 

Kurz zusammengefasst böte also ein Dienstleistungsabkommen 
chancen und risiken für die schweizer KMu. Während die schweiz 
schon heute ein exportland für Dienstleistungen ist und weil die 
nachfrage danach weltweit steigt, würden exportorientierte firmen 
von einem bessern Marktzugang in der EU profitieren. Unter Druck 
gerieten bisher binnenmarktorientierte, geschützte Branchen. 

5.2.3. Banken und Versicherungen

Die finanzdienstleister nehmen eine zentrale rolle ein in der schwei-
zerischen Dienstleistungsbilanz. im Jahre 2004 realisierten Banken 
und Versicherungen mehr als einen Drittel der Gesamteinnahmen aus 
dem Dienstleistungsexport von 27 Milliarden franken.124 ein Abkom-
men mit der eu dürfte vermutlich also nur zustande kommen, wenn 
die finanzdienstleister zu den Gewinnern gehören. insbesondere die 
Banken waren massgeblich für den Abbruch der Verhandlungen im 
Jahre 2002 verantwortlich, weil deren Verlauf nicht ihren interessen 
entsprach.125 Wie die folgende Analyse zeigen wird, profitieren die 
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Banken und Versicherungen unterschiedlich von einem Dienstlei-
stungsabkommen. insgesamt dürften aber beide zu den Gewinnern 
gehören (unter den Annahmen, wie ich sie für die Banken in 5.0. ge-
troffen habe).

Banken:126

Die schweizer Banken müssten von ihrer Bedeutung her die haupt-
gewinner eines Dienstleistungsabkommens sein. eidgenössische 
finanzhäuser sind heute gegenüber Banken aus eu-staaten in fol-
genden Bereichen benachteiligt: 

Bei der einheitslizenz (europäischer Pass): Mit einführung 
der Zweiten Bankenkoordinierungsrichtlinie127 haben Banken 
und sonstige Kreditinstitute aus dem eu-raum das recht, 
mit einer Bewilligung (eu-Pass) ihre finanzdienstleistungen 
im ganzen eu-raum anzubieten. schweizer Banken hinge-
gen müssen in jedem einzelnen Land eine Bewilligung einho-
len.128 

Beim fondsgeschäft: Wie bei der einheitslizenz brauchen 
schweizer fonds in allen eu-Mitgliedstaaten eine eigene Zu-
lassungsbewilligung.

Durch einschränkungen in der Geschäftstätigkeit für nieder-
lassungen: eu-niederlassungen von schweizer Banken dür-
fen heute in der regel nur in dem Land tätig sein, in dem 
sie niedergelassen sind. Also darf eine credit suisse nieder-
lassung in Deutschland keine Dienstleistungen für Kunden in 
frankreich anbieten. Die tätigkeit ist auf den Gaststaat be-
schränkt, anders als für die eu-Banken. 

Beim grenzüberschreitenden Anlagegeschäft: Dieses Ge-
schäftssegment hat laut Branchenkennern Wachstumspoten-
zial. Es könnte direkt aus der Schweiz effizienter und billiger 

•
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angeboten werden als über Tochterfirmen (an teuren Standor-
ten) in der eu.129 Auch das e-Banking spielt zunehmend eine 
rolle.

Bei der Verwaltung von Pensionskassengeldern: eine neue 
eu-richtlinie wird die Verwaltung von Pensionskassengel-
dern im ganzen eu-raum ohne physische Präsenz ermög-
lichen. Dieses Geschäft ist für Banken aus dem Drittstaat 
schweiz mangels eu-Pass nicht möglich. Angesichts der 
zunehmenden Überalterung der europäer erhoffen sich die 
Geldhäuser grosse Gewinne davon.

Die schweizer Banken würden also unter zwei Bedingungen zu den 
Gewinnern eines Dienstleistungsabkommen gehören:

Wenn die schweizer Banken den eu-Pass (einheitslizenz) 
erhalten und damit der Konkurrenz aus der eu gleich gestellt 
werden (bei der niederlassung, bei den fonds, bei der Ver-
waltung von Pensionskassengeldern).

Wenn die schweizer Banken nicht den “acquis” im Banken-
sektor (inkl. horizontale richtlinien) übernehmen müssen. es 
gilt das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung des jeweiligen 
rechtsbestandes und ein Mechanismus für die Übernahme 
künftigen rechts. Dieser gäbe den Banken ein Vetorecht ge-
gen unliebsame entwicklungen. (vgl. Annahmen 5.0.) 

Die bisherigen Verhandlungen (2.1.) haben gezeigt, dass sich diese 
beiden interessen nur schwer unter einen hut bringen lassen. es ist 
nicht davon auszugehen, dass die eu bei neuen Verhandlungen vom 
Prinzip abweichen wird, den „acquis“ vollständig zu übernehmen. seit 
2001 gilt für Verhandlungen der eu-Kommission der Grundsatz: „no 
more derogations, only transitions.“ (Keine Ausnahmen mehr, son-
dern nur noch Übergangsregelungen).130 Weil die Banken den “ac-
quis” unter keinen umständen übernehmen wollen, wird es auch kei-

•
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ne einigung geben. Diese Pattsituation und die tatsache, dass die 
Banken mit den relativ geringen Beschränkungen des status Quo 
leben können, wird den Abschluss eines Dienstleistungsabkommens 
erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen. Vermutlich würde 
sich die eu nicht auf ein Abkommen einlassen, welches die finanz-
dienstleister ausschliesst.

Versicherungen:131

Wie die Banken sind auch die Versicherungen mit niederlassungen 
und Tochterfirmen in allen wichtigen EU-Märkten vertreten. Als ein-
zige Branche hat die Versicherungsindustrie ein Abkommen mit der 
eu, welches die eröffnung von niederlassungen und Agenturen im 
nicht-Leben Bereich regelt. (vgl. 2.5.) Laut Versicherungsverband 
bereitet die heutige situation keine Probleme. im unterschied zu den 
Banken möchten die Versicherer die gegenseitige Dienstleistungs-
freiheit voll realisieren und wären bereit, den gesamten assekuranz-
relevanten „acquis“ zu übernehmen. Ziel der Versicherer ist es, dass 
die schweiz voll in den Binnenmarkt für Dienstleistungen integriert 
würde.132 heute werden sie in folgenden Bereichen eingeschränkt:

fehlende einheitslizenz: Den schweizer Versicherern fehlt, wie 
auch den Banken, die einheitslizenz: für die Versicherungen 
ist dieser Mangel laut eigenen Angaben nicht so schlimm, weil 
das Geschäft in der regel über niederlassungen und nicht  
grenzüberschreitend läuft. 

Veraltetes Versicherungsabkommen von 1989: Das Abkom-
men mit der eu ist 16 Jahre alt und entsprechend berücksich-
tigt die Weiterentwicklung des Versicherungsbinnenmarktes 
nicht. rechtssicherheit und Marktzugang unterliegen daher 
gemäss dem schweizerischen Versicherungsverband „mittel- 
bis langfristig einem Diskriminierungspotenzial“.

Lückenhaftes Versicherungsabkommen: Das Versicherungs-
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abkommen schliesst weder Lebensversicherer noch das 
rückversicherungsgeschäft mit ein. Das Kollektiv-Lebenge-
schäft (grenzüberschreitende Verwaltung von Pensionskas-
sengeldern) wäre für die Versicherer wie auch für die Banken 
ein grosses Geschäft. Dieses kann zwar schon heute über 
tochtergesellschaften angeboten werden, käme aber billiger, 
wenn es direkt aus der schweiz (grenzüberschreitend und 
ohne niederlassung) erbracht werden könnte.

Versicherungsmonopole: Die Versicherer versuchen seit Jah-
ren, das staatliche Monopol bei den kantonalen Gebäudever-
sicherungen und bei der suVA, der schweizerischen unfall-
versicherungsanstalt, zu brechen. Doch dies ist innenpolitisch 
nur schwer realisierbar. Bei einer Liberalisierung der Dienst-
leistungen würden diese Monopole unvereinbar mit dem „ac-
quis communautaire“ und müssten abgeschafft werden.

im Gegensatz zu den Banken würden die Versicherungen mit einem 
Dienstleistungsabkommen mit der eu bedingungslos gewinnen. 
trotzdem ist für die Assekuranzbranche ein Abkommen nicht le-
benswichtig, wie sie betont. Das Potenzial für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen ist beschränkt, weil die Versicherer in der nähe der 
versicherten risiken sein müssen. Dies geht nur über Agenturen.

5.3. Verlierer
5.3.1. firmen in Grenznähe

Mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen sind weite teile der 
Dienstleistungsfreiheit bereits realisiert worden. Grenzüberschreiten-
de Dienstleistungen bis 90 tage pro Kalenderjahr sind bereits heute 
möglich und werden genutzt (vgl. 2.5.). Vom Abkommen nicht abge-
deckt sind die niederlassung und länger als drei Monate dauernde 
Dienstleistungen. es ist damit zu rechnen, dass primär die Grenz-
regionen die Auswirkungen eines Abkommens zu spüren bekämen, 

•
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weil Distanzen für „kleine Dienstleister“ (Maurer, Maler, etc.) trotz of-
fener Grenzen eine rolle spielen. ein Maler aus hamburg wird kaum 
Aufträge im tessin annehmen, sehr wohl tut dies schon heute ein 
Maler aus Varese (norditalien). Mit einem Dienstleistungsabkommen 
könnte dieser in Zukunft auch grössere Projekte annehmen oder sich 
einfacher in der schweiz niederlassen.

Die Grenzregionen in der West- und in der südschweiz dürften 
tendenziell stärker von einer Marktöffnung betroffen sein als die 
nord- und Ostschweiz. erste erfahrungen mit dem Personenfreizü-
gigkeitsabkommen haben eine überdurchschnittliche Zuwanderung 
in der région Lémanique und im tessin gezeigt.133 Das Lohn- und 
Preisgefälle scheint dort also eher grösser zu sein als an der Grenze 
zu Deutschland und zu Österreich. Zudem greifen die romandie und 
das tessin heute (z.B. im Bausektor oder beim Gewerbe) viel stärker 
regulierend ein als die anderen Kantone. Das Liberalisierungspoten-
zial ist folglich grösser als in der Deutschschweiz.

5.3.2. Binnenmarktorientierte Branchen („Problembranchen“)

schweizer firmen, die sich bis heute nur um den Binnenmarkt ge-
kümmert haben, weil sie von Kantons- oder Landesgrenzen geschützt 
wurden, werden doppelt unter Druck kommen. einerseits würde das 
herkunftslandprinzip der Bolkestein-richtlinie den Anreiz für grenzü-
berschreitende Dienstleistungen erhöhen, weil ausländische Dienst-
leistungserbringer ihre tätigkeit zu wesentlich tieferen eu-Ansätzen 
anbieten könnten (vgl. 4.2.2. unter Vorbehalt der entsenderichtlinie). 
Andererseits garantiert ein Dienstleistungsabkommen ausländischen 
Anbietern niederlassungsfreiheit in der schweiz. Diese würde durch 
das instrument der Verwaltungsvereinfachung in der Dienstleistungs-
richtlinie vereinfacht (vgl. 4.2.4. One-stop-shop-Prinzip).
Konkret werden diese Wirtschaftszweige unter Druck kommen, die 
in Kapitel 3 als „Problembranchen“ beschrieben wurden. Dies sind 
insbesondere
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das Gewerbe: Bauhaupt- und Baunebengewerbe: Baufirmen, 
Maurer, sanitäre, spengler, Zimmerleute, das transportge-
werbe (car- und taxiunternehmen) und das reinigungsge-
werbe.134

der Gesundheitssektor: die Medizinalberufe: Ärzte, Zahnärzte, 
tierärzte und Apotheker und die diversen medizinischen hilfs-
berufe, z.B. Physiotherapeuten, hebammen oder Kranken-
schwestern.

Am grössten dürfte der Verdrängungskampf im Gesundheitssektor 
werden. Dieser wächst wegen der Überalterung der Bevölkerung 
ständig.135 schon heute drängen viele ausländische Berufstätige 
(deutsche Assistenzärzte, bulgarische OP-schwestern, etc.) wegen 
der Aussicht auf hohe Löhne und faire Arbeitsbedingungen in den 
schweizer Arbeitsmarkt. Bei der niederlassung gibt es noch beträcht-
liche hürden (z.B. kantonale Arztpraxis-Bewilligungen oder Aner-
kennung von medizinischen Berufen). Diese schranken würden mit 
einem Dienstleistungsabkommen fallen. Der freie Marktzugang und 
die vorgestellten instrumente der Bolkestein-richtlinie (herkunfts-
landprinzip, Verwaltungs vereinfachung, Patientenrechte) würden 
den Gesundheitsmarkt beleben. Verlierer wären Ärzte, Apotheker, 
Physiotherapeuten, etc. 

5.3.3. staatliche Monopole

Mit einem Dienstleistungsabkommen müssten wohl die noch beste-
henden staatlichen Dienstleistungsmonopole abgeschafft werden. 
Diese stehen im direkten Konflikt mit den Grundfreiheiten der EU 
(Dienstleistungsfreiheit und Kapitalfreiheit). es sind dies bei den Ver-
sicherungen die kantonalen Gebäudeversicherungsmonopole (feuer 
und elementarschadenversicherung) in 19 Kantonen, und das natio-
nale Monopol der suVA bei der unfallversicherung. Bei den Banken 
müssten die Staatsgarantien der Kantonalbanken, die es noch in fast 
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allen Kantonen gibt, aufgehoben werden.136 Auch in der schweiz ver-
stossen diese Monopole eigentlich gegen die handels- und Gewer-
befreiheit. Das Bundesgericht hat aber die Versicherungsmonopole 
als verfassungskonform eingestuft, weil sie Dienstleistungen zu gün-
stigeren Preisen anbieten können.137

5.3.4. netzwerkdienstleistungen (Post, elektrizitätswirtschaft)

im rahmen der begonnenen Verhandlungen über ein Dienstlei-
stungsabkommen mit der eu waren die Post, die telekom und das 
elektrizitätswesen Verhandlungsgegenstand. sie dürften es auch in 
einer weiteren runde sein. Angesichts des erheblichen innern Wider-
stands gegen eine reform der netzwerkdienstleistungen wird aber 
eine reform kaum über den umweg eines Abkommens zu erreichen 
sein. Gehen schweizer unterhändler mit ihren Angeboten zur Öffnung 
des service Public zu weit, werden diese an der urne vom stimmvolk 
zurückgepfiffen. Insofern wird ein Dienstleistungsabkommen mit der 
eu die service Public-Dienstleistungen nur beschränkt liberalisieren 
können. Das gleiche Bild zeichnet sich bei den laufenden GAts-Ver-
handlungen ab. Die schweizer Offerte macht keine Konzessionen an 
die Öffnung des service Public. Diese reformen haben nach einem 
innerstaatlichen (langsamen) fahrplan begonnen und werden die-
sem weiter folgen. insofern sind die netzwerkdienstleister nicht Ver-
lierer eines Dienstleistungsabkommens, sondern erfahren den Druck 
einer allgemeinen Liberalisierungstendenz.

5.4. Zusammenfassung 
Annahmen: Die schweiz wird ein Dienstleistungsab-
kommen mit der eu abschliessen. Dabei übernimmt 
sie den relevanten „acquis“. Die Bolkestein-richtlinie 
wird mitsamt herkunftslandprinzip angenommen und 
gilt mittelfristig auch für die schweiz.

1.
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Aus theoretischer sicht führt ein Dienstleistungsab-
kommen zu besseren Exportchancen für schweizer 
unternehmen und zu mehr Wettbewerb im Binnen-
markt. Komparative Vorteile und skalenerträge kön-
nen besser genutzt werden, die Marktöffnung führt 
aber nicht zu einem langfristig höheren Wachstum. 
insgesamt dürfte mit einem Dienstleistungsabkommen 
der Druck auf die schweizer Binnenwirtschaft grösser 
werden als die entlastung für die schweizer export-
wirtschaft.

für den Wirtschaftsstandort Schweiz wäre ein Dienst-
leistungsabkommen eher ungünstig. Vor allem der fi-
nanzsektor profitiert heute stark davon, regulatorische 
unterschiede ausnützen zu können. Andere Dienstlei-
stungssektoren (z.B. unternehmensdienstleistungen) 
hingegen könnten von einer Annäherung an den “ac-
quis” profitieren.

Hauptgewinner einer Öffnung der Dienstleistungs-
märkte zwischen der eu und der schweiz sind die 
schweizer Konsumenten und die Kleineren und Mitt-
leren Unternehmen KMU, die sich schon heute am 
Weltmarkt orientieren. Während Konsumenten von 
deutlich tieferen Preisen und einer grösseren Auswahl 
an Dienstleistungen profitieren, haben es die KMU 
leichter, grenzüberschreitend Dienstleistungen anzu-
bieten oder sich in der eu niederzulassen. 

Weitere Gewinner können die Finanzdienstleister sein. 
im rahmen eines Dienstleistungsabkommens werden 
sie in das system der europäischen einheitslizenz (eu-
Pass) eingebunden. Weil Banken und Versicherungen 
schon heute über niederlassungen stark in der eu 
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präsent sind, halten sich die Vorteile aber in Grenzen. 
Zentral ist die frage, zu welchem Preis (gegenseitige 
Anerkennung des finanzrechts oder Übernahme des 
“acquis” im finanzbereich) die Banken den Anschluss 
an den eu-Pass bekommen werden. Von dieser fra-
ge wird das Gelingen oder scheitern eines Dienstlei-
stungsabkommens abhängen.

Verlierer sind die heute stark geschützten „Problem-
branchen“, die Baubranche, der Gesundheitssek-
tor und das Gewerbe. Während allgemein firmen in 
Grenznähe mit noch mehr Konkurrenz aus dem grenz-
überschreitenden Dienstleistungsverkehr rechnen 
müssen, dürfte der Druck im tessin und in der roman-
die besonders zunehmen. Dort gibt es ein grösseres 
Preis- und Lohngefälle zum angrenzenden Ausland 
und der regulierungsgrad ist hoch. 

Weitere Verlierer sind staatsnahe Betriebe. Die existie-
renden Versicherungsmonopole bei den kantonalen 
Gebäudeversicherungen und bei der suVA wie auch 
Staatsgarantien für die meisten Kantonalbanken wer-
den durch ein Dienstleistungsabkommen abgeschafft. 
Monopole vertragen sich nicht mit den Grundprinzipien 
der eu.

Die Reform der Netzwerkindustrien (insbesondere 
Post und elektrizitätsmarkt) ist nur am rande von 
einem Dienstleistungsabkommen betroffen. sie ver-
läuft nach einem eigenen nationalen fahrplan ausser-
halb von bilateralen Verhandlungen. starke eingriffe 
in den service Public können nicht via Aussenpolitik 
erreicht werden, weil das Volk in referenden die Mög-
lichkeit hat, diese an der urne zu verwerfen.

6.

7.

8.
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6. Fazit des autors

„Das Fehlen eines eigentlichen Dienstleistungsabkommens mit der 
EU ist eine Lücke in der Absicherung des Marktzutritts für Schweizer 
Anbieter im Ausland, die im Rahmen des GATS nicht geschlossen 
werden kann. Deshalb soll die Wiederaufnahme der Verhandlungen 
mit der EU im Bereich Dienstleistungen geprüft werden.“ 

Quelle: Aussenwirtschaftsbericht 2004, s.44.

Anhand dieses mehrfach erwähnten Ausschnitts aus dem Aussen-
wirtschaftsbericht des Bundesrats möchte ich meine schlüsse aus 
dieser Arbeit ziehen. ich versuche die einzelnen Aussagen des Zitats 
kritisch zu hinterfragen, um am schluss darlegen zu können, ob sich 
aus schweizer sicht neue bilaterale Verhandlungen mit der eu im 
Bereich der Dienstleistungen überhaupt lohnen würden. Damit gehe 
ich nach der Analyse der Gewinner und Verlierer in der schweiz, die 
der titel dieser Diplomarbeit verspricht, auch auf den Obertitel „Bila-
terale Verhandlungen wie weiter?“ ein.

6.1. Das Fehlen eines eigentlichen
 Dienstleistungsabkommens
Wem fehlt dieses „eigentliche Dienstleistungsabkommen“? Der Be-
richt des Bundesrates gibt die Antwort gleich selber: den „schweizer 
Anbietern im Ausland“. stimmt diese Aussage? 

im direkten Gespräch mit den wichtigsten Dienstleistungsexpor-
teuren, den Banken und Versicherungen, widersprachen diese ent-
schieden: „Wir brauchen ein solches Abkommen nicht unbedingt.“ 
Ähnlich tönt es (aus anderen Beweggründen) im Baugewerbe, beim 
Gewerkschaftsbund und auch beim Wirtschaftsdachverband econo-
miesuisse. Letzterer ist zwar grundsätzlich für eine Liberalisierung, 
nicht aber um jeden Preis (Übernahme des „acquis“). Bei meinen re-
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cherchen hat sich nicht eine Branche bedingungslos für ein solches 
Abkommen ausgesprochen.138 fehlt ein solches vielleicht gar nicht? 
haben andere Motive den Bundesrat zu dieser Aussage bewogen 
(vgl. 6.4)?

6.2. lücke in der absicherung des Marktzutritts
Diese vertragliche Lücke gibt es tatsächlich. eine allgemeine rege-
lung fehlt. nur wie schlimm ist dies für die schweizer Wirtschaft? Wie 
bereits erwähnt (vgl. 2.1. und 5.2.3.), arrangieren sich die wichtigen 
exporteure von Dienstleistungen mit der heutigen situation ganz gut. 
Die Behinderungen beim Marktzutritt sind relativ bescheiden. Also 
stellt sich doch die frage, warum die schweiz unbedingt eine „Lücke“ 
mit einem Wirtschaftsraum schliessen will, dessen eigener Binnen-
markt für Dienstleistungen nicht funktioniert und dessen wirtschaft-
liche Dynamik seit Jahren dem Wachstum in Asien oder nordamerika 
hinterher hinkt? Zudem ist es alles andere als sicher, dass die „Wun-
derwaffe“ Bolkestein-richtlinie tatsächlich einmal den europäischen 
Dienstleistungsmarkt beflügeln wird.

Die chancen sind gross, dass das herkunftslandprinzip am Wider-
stand der Gewerkschaften und Linken im europäischen Parlament 
scheitern wird. Beim richtlinienvorschlag stellt sich auch die frage, 
ob die Bestimmungen zur Verwaltungsvereinfachung wirklich die 
niederlassung von Dienstleistern erleichtern werden, oder ob nicht 
einfach nationale schranken durch europäische ersetzt werden. Der 
richtlinienvorschlag widmet dem instrument zehn lange und relativ 
komplizierte Artikel (Art. 5-15 Bolkestein-richtlinie) – eine Vereinfa-
chung? insofern ist diese „Lücke“ vielleicht gar nicht so gravierend, 
die Alternative scheint wenig attraktiv. sollte die schweiz in Zukunft 
gegenüber der eu nicht eher eine „konkurrierende anstatt eine kolla-
borierende haltung“ einnehmen?139 in seiner neuausrichtung der Aus-
senpolitik (standortbestimmung 2005) scheint der Bundesrat diesem 
einwand bereits rechnung zu tragen, indem er seine Wirtschaftsaus-
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senpolitik nicht mehr so stark auf die eu ausrichtet. Die Beziehungen 
der schweiz zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern in Übersee (usA, 
Japan, china, indien, Brasilien) sollen mit freihandelsabkommen, die 
zunehmend auch Dienstleistungen umfassen, gestärkt werden.140 

Weiter stellt sich die frage, wie gross diese „Lücke“ überhaupt ist. 
es gehört heute bereits zum Alltag, dass ausländische handwerker 
in Grenznähe in der schweiz ihre Dienste anbieten. Das Personen-
freizügigkeitsabkommen ermöglicht dies. nicht geregelt wird die nie-
derlassung von Dienstleistern. nur, wer lässt sich im Ausland nieder? 
Dies sind firmen, die bereits heute eine gewisse Grösse haben und 
schon in der eu vertreten sind. Werden sich KMu nur wegen eines 
Dienstleistungsabkommens morgen in der eu niederlassen? Wohl 
kaum, für sie dürfte dies zu teuer sein. Auch der technologische fort-
schritt spricht gegen niederlassungen: Der virtuelle Auftritt im internet 
gewinnt gegenüber der physischen Präsenz in einer teuren europä-
ischen hauptstadt an Bedeutung. Wie der zunehmende Güterhandel 
im internet zeigt, kennt der Marktplatz des weltweiten netzes keine 
Grenzen mehr. Diese Dynamik erfasst auch die Dienstleistungen, die 
häufig eng an ein Gut gebunden sind. 

Der handel mit Gebrauchtwagen ist ein riesiger Markt. Mit der Platt-
form internet funktioniert er zunehmend europaweit. spezialisierte 
Garagen kaufen teure Gebrauchtwagen im eu-raum auf und bieten 
sie über homepages mit ausgeklügelten suchfunktionen potentiellen 
Kunden in ganz europa an. Die händler nützen regionale Preisunter-
schiede aus, die Käufer profitieren von einer grösseren Auswahl und 
von billigeren Preisen. Bei einem Verkaufsabschluss fahren chauf-
feure die Autos zum Kunden nach hause. so kann also ein Däne 
einen in norditalien eingelösten englischen Luxuswagen über eine 
spezialisierte deutsche Internet-Homepage ausfindig machen und er-
werben.141 

Die neuen Informationstechnologien ermöglichen also häufig ein 
flexibles, weitgehend ortsunabhängiges Anbieten und Erbringen von 
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Dienstleistungen. Mit anderen Worten: der internationale Dienstlei-
stungshandel wird nicht darauf warten, bis er sauber in ein bilaterales 
Abkommen gefasst wird. er wächst auch ohne staatsvertrag zwi-
schen der eu und der schweiz. Wenn man trotzdem ein Abkommen 
im Dienstleistungshandel schliessen will, müsste man dann nicht von 
Anfang an eine globale regelung im rahmen des GAts anstreben?

6.3. lücke im rahmen des GaTs schliessen?
Warum kann diese Lücke mit der eu nicht im rahmen des GAts 
geschlossen werden? Der indisch-amerikanische Ökonom Jagdish 
Bhagwati hat geschrieben: „Warum die Landstrasse nehmen, wenn 
die Autobahn offen ist?“142 Das Bonmot richtet sich gegen die vielen re-
gionalen freihandelsabkommen zulasten einer weltweiten handelsli-
beralisierung. Wäre es für die schweiz nicht sinnvoller, im rahmen der 
WtO die Liberalisierung der Dienstleistungen voranzutreiben anstatt 
mit der eu? Das heutige GAts-system ist geprägt von vielen Aus-
nahmen (Positiv- und negativlisten). Die schweiz als liberales Land 
und als Gaststaat der WtO-Verwaltung könnte mit gutem Beispiel 
vorausgehen und weit reichende Marktöffnungen im Dienstleistungs-
sektor zulassen. Das merkantilistische Prinzip des „Do ut des“ mag 
aus verhandlungstaktischer sicht (Grundsatz der reziprozität) sinn 
machen. Aus der Warte des Freihandels profitiert auch die heimische 
Wirtschaft, wenn sie wegen einer Marktöffnung wettbewerbsfähiger 
wird, ineffiziente Strukturen verschwinden und die Konsumenten von 
billigeren Dienstleistungen profitieren. 

Die schweiz als Dienstleistungsland par excellence könnte sich bei-
spielsweise im rahmen des GAts dafür einsetzen, dass die schwel-
lenwerte für Dienstleistungen im öffentlichen Beschaffungswesen im 
rahmen des Government Procurement Agreement GPA (vgl.2.6.) ge-
senkt und die Liste mit Ausnahmen gestrichen wird. Damit würde die 
Autonomie der Kantone und Gemeinden bei der Auftragsvergabe ein-
geschränkt. Heute führt diese häufig zu Vetternwirtschaft und Schutz 



55

des lokalen Gewerbes. Die folge davon sind Absprachen und höhere 
Preise, welche letztendlich die steuerzahler berappen müssen. 

Das im Vergleich zur eu um 50-60 Prozent höhere schweizerische 
Preisniveau für Dienstleistungen könnte also auch auf dem Wege glo-
baler Marktliberalisierung bekämpft werden. 

6.4. prüfung einer Wiederaufnahme der Verhandlungen
Die schlussfolgerung des Zitats ist eindeutig: die „Lücke“ kann über 
neuverhandlungen geschlossen werden. Offenbar „prüft“ die schweiz 
bereits heute, ob es raum für weitere Verhandlungen mit der eu gibt, 
raum für die Bilateralen iii. Wie weit das sondieren fortgeschritten ist, 
ist unbekannt.143 Der europabericht des Bundesrates, der für näch-
stes Jahr in Aussicht gestellt wurde, wird Klarheit schaffen.

soll nun die schweiz im Dossier Dienstleistungen weiterverhandeln 
oder soll sie es nicht tun? Diese zentrale frage möchte ich als Ab-
schluss dieser Arbeit mit drei Argumenten beantworten: 

Verhandlungstaktik: es ist strategisch ungeschickt, mit 
themenvorschlägen aktiv auf die eu zuzugehen. Wie 
schon die Bilateralen i (beim Landverkehr) und ii (bei 
der Zinsbesteuerung) gezeigt haben, schauen für die 
schweiz jeweils die besten resultate heraus, wenn 
die eu etwas will und nicht umgekehrt.144 Je mehr die 
schweiz auf Verhandlungen drängt, umso kann sie un-
ter Druck geraten. Die eu-Kommission hat selber ge-
sagt, dass bei Dienstleistungsverhandlungen „nur die 
schweiz gewinnen würde“. unter diesen Vorzeichen 
ist ein erfolgreicher Abschluss von Dienstleistungsver-
handlungen für die schweiz nicht möglich. Dies ändert 
sich erst, wenn die eu selber neue Anliegen vorbringt. 
solche sind zurzeit nicht bekannt.

Innere Reformen via Dienstleistungsabkommen? Of-

1.

2.
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fiziell will der Bundesrat mit einem Dienstleistungsab-
kommen die schweizer exportwirtschaft unterstützen. 
Weil diese hilfe gar nicht erwünscht scheint (6.1.), 
kommt der Verdacht auf, der Bundesrat hege andere 
Absichten, nämlich das erreichen innerer reformen 
im Binnenmarkt über ein bilaterales Liberalisierungs-
abkommen mit der eu. Bei Widerstand gegen die 
Liberalisierungsschritte kann sich der Bundesrat mit 
dem Argument wehren: „Wir können nichts dafür, die 
eu will das.“ Der schwarze Peter würde weitergerei-
cht. Das staatssekretariat für Wirtschaft macht keinen 
hehl daraus, dass die reform des Binnenmarkts ein 
wichtiges Motiv für Verhandlungen sei (2.2.). Würde 
das Volk ein solches Vorgehen akzeptieren? ich wage 
es zu bezweifeln, denn gerade fragen zur reform des 
service Public (Post, elektrizitätsmarkt) landen letzt-
endlich beim souverän. Wenn also der Bundesrat die 
dringend nötigen inneren reformen (teure Preise im 
Binnenmarkt, Post- oder elektrizitätsmarktsreform) 
angehen will, dann sollte er dies primär über die innen- 
und nicht über die Aussenpolitik tun. Dies braucht po-
litische Durchsetzungsfähigkeit und Mut, weil sich die 
Verlierer der Liberalisierung mit allen möglichen Mittel 
gegen eine Marktöffnung wehren.

Herkunftslandprinzip für Dienstleistungen einseitig ein-
führen: Wie könnte man den Binnenmarkt für Dienstlei-
stungen in der schweiz von innen reformieren? indem 
die schweiz einseitig das Cassis-De-Dijon-Prinzip auf 
Dienstleistungen ausdehnen würde. Gegenwärtig lau-
fen ja politische Bestrebungen, dieses Prinzip einseitig 
auf alle Güter aus der eu anzuwenden.145 Wäre das 
Gleiche nicht auch für Dienstleistungen möglich, die in 

3.
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der schweiz durchschnittlich 50-60 Prozent teurer sind 
als in der eu? Der schritt wäre radikal und hätte starke 
Auswirkungen auf den verkrusteten Binnenmarkt: ein 
ausländischer Dienstleistungserbringer dürfte seine 
Dienste grundsätzlich nach den Ansätzen, standards 
und regeln seines heimatlandes erbringen, genau so, 
wie es die Bolkestein-richtlinie vorsähe. schweizer 
Dienstleistungserbringer hätten bei einseitiger einfüh-
rung des Prinzips kein Gegenrecht.
ein slowenischer Küchenbauer dürfte also nach slo-
wenischen sicherheits- und hygienestandards, mit 
slowenischem Baumaterial und zu slowenischen An-
sätzen (bis zur unteren Limite des schweizerischen 
Minimallohns) in der schweiz eine Küche einbauen. 
Das hiesige Baunebengewerbe würde unter Wett-
bewerbs- und Preisdruck geraten. Der slowenische 
Dienstleistungserbringer könnte trotz eines langen An-
fahrtsweges grosse Kostenvorteile für sich ausnützen, 
und der schweizer Küchenbauer müsste beweisen, 
dass der Kunde bereit ist, für swiss Quality mehr zu 
bezahlen.

Die aufgelisteten Argumente zeigen, dass die schweiz die Öffnung 
ihrer Dienstleistungsmärkte primär selber in die hand nehmen muss. 
Mutige innere Reformen wären schneller und effizienter durchzufüh-
ren als das Warten auf eine eu-Binnenmarktstrategie mit einer Bol-
kestein-richtlinie, deren endgültige fassung noch nicht beschlossen 
ist.

Aus den dargelegten Gründen sehe ich heute keinen Handlungsbe-
darf für neue Verhandlungen der Schweiz über ein Dienstleistungs-
abkommen mit der EU.
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7. Fussnoten

1. im rahmen der Weltwirtschaftsordnung WtO unterscheidet das 
GAts zwischen vier erbringungsarten oder Modi von Dienstleistungen: 
Modus 1 „cross-border supply“: Anbieter und empfänger der Dienstleistung 
bleiben in ihrem jeweiligen sitzland, Modus 2 „consumption abroad“: 
Der Dienstleistungsempfänger begibt sich temporär ins Land des 
Dienstleistungserbringers, Modus 3 „commercial presence“: Der 
Dienstleistungserbringer eröffnet eine dauerhafte, physische Präsenz im 
Ausland über eine tochtergesellschaft oder eine niederlassung, Modus 
4 „Presence of natural Persons“: Der Dienstleistungserbringer hält sich 
temporär zur Dienstleistungserbringung im Land des Kunden auf. in der eu 
fokussiert der Begriff Dienstleistungen im rahmen des eG-Vertrages mit 
seinen vier freiheiten auf die GAts Modi 4 (Dienstleistungsfreiheit) und 3 
(niederlassungsfreiheit). vgl. im Detail: senti (2005), s.95.
2 senti (2005), s.95.
3 GerBer (2005), s.2 f.
4 vgl. Anhang 1.
5 WAseschA (2004), s.5.
6 Dienstleistungen werden gemeinhin in netzwerk-, haushaltsbezogene- 
oder Verbraucher- und unternehmensdienstleistungen unterteilt.
7 AussenWirtschAftsBericht (2004), s.44, vgl. auch das fazit 
6.1.
8 WAGschAL/GAnser/rentsch (2002), s.37ff.+ 132.
9 PersOnenfreiZÜGiGKeitsABKOMMen (1999), s.82.
10 Mündliches interview vom 26. April 2005 in Bern mit christian Pauletto, 
Leiter ressort Dienstleistungen, staatssekretariat für Wirtschaft (seco), 
Bern und mit Monique Jametti-Greiner, Vizedirektorin Bundesamt für Justiz, 
Bern.
11 Mit hinweis auf die abgebrochenen Verhandlungen im Jahre 2003 
verweigerten sowohl der Bund als auch die meisten Dienstleistungsbranchen 
die herausgabe der einschlägigen Dokumente, um künftige 
Verhandlungspositionen nicht zu gefährden. 
12 Brief des schweizerischen Versicherungsverbandes sVV an das seco 
vom 11. Juni 2002.
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13 Welchen Behinderungen schweizer Versicherungen und Banken in 
der EU trotz Gründung von Tochterfirmen und Niederlassungen ausgesetzt 
sind, wird unter 5.2.3. beschrieben.
14 schriftliches interview mit reto Dürsteler, Abteilung Politik und 
Kommunikation des schweizerischen Baumeisterverbandes sBV vom 8. 
August 2005.
15  er ist zuständig für das Dossier schweiz bei der eu-Kommission. 
ein mündliches interview fand am 8. Juli 2005 in Brüssel statt. einblick in 
das Verhandlungsmandat der eu hat auch er mir mit rücksicht auf die 
Abstimmung vom 25. september 2005 in der schweiz nicht gewährt. 
16 1. Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, 2. statistik, 3. umwelt, 
4. MeDiA, 5. Pensionen, 6. Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Visa 
und Asyl (schengen Dublin), 7. Betrugsbekämpfung, 8. Zinsbesteuerung, 9. 
Bildung, Berufsbildung, Jugend 10. Dienstleistungen.
17 Aktennotiz des schweizerischen Versicherungsverbandes zu einem 
Gespräch über die Bilateralen ii beim integrationsbüro am 9.Oktober 2002 
in Bern.
18  Strategiepapier Economiesuisse vom Frühjahr 2003. Vorläufige 
Beurteilung des Dossiers durch die Wirtschaft. Zürich 2003, hAuser/
rOitinGer (2003), s.13 mit Bezug auf das eu-Verhandlungsmandat vom 
17. Juni 2002.
19  Diese unterliegen dem Amtsgeheimnis, weil die Verhandlungen nicht 
abgeschlossen sind.
20  PAuLettO/JAMetti (2005). 
21  BOtschAft BiLAterALe ii (2004), s.5993. 
22  BOtschAft BiLAterALe ii, s.5992. 
23  Strategiepapier Economiesuisse vom Frühjahr 2003. Vorläufige 
Beurteilung des Dossiers durch die Wirtschaft. Zürich. 2003.
24  Dieses politische Argument lässt sich nicht stichhaltig beweisen. 
Mehrmals ins feld geführt hat es frau Jametti-Greiner, Vizedirektorin 
Bundesamt für Justiz und Verhandlungsführerin im schengen/ Dublin-
Dossier.
25 Abkommen zwischen der schweizerischen eidgenossenschaft und der 
europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 22. Juli 1972, sr 0.632.401.
26 in seinem Wachstumsbericht (Massnahme 6) hat der Bundesrat einen 
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Bericht in Auftrag gegeben, der genau dieser frage nachgehen soll. Dieser 
„Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in der schweiz im Vergleich zur 
eu“ wird gemäss seco ende 2005 publiziert.
27 Abkommen vom 10. Oktober 1989 zwischen der schweizerischen 
eidgenossenschaft und der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung, 
sr 0.961.
28 http://www.svv.ch/index.cfm?id=1696#1 (17. August 2005)
29 Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die minimalen Arbeits- und 
Lohnbedingungen für in die schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen. (Bundesgesetz über die in die 
schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer), sr 823.20.
30 Von dieser teilliberalisierung der Dienstleistungsfreiheit wurde bereits 
rege Gebrauch gemacht: Zwischen Juni und november 2004 waren es knapp 
40 000 Personen. Diese scheinbar grosse Zahl wird stark relativiert, wenn man 
die im Durchschnitt weniger als 30 tage dauernden Arbeitseinsätze auf das 
Jahres-Arbeitsvolumen im 2. und 3. Sektor hochrechnet: Die meldepflichtigen 
Kurzaufenthalter entsprechen 3000 Jahres-Arbeitskräften. Gemessen an 
den 3 Millionen Jahres-Arbeitskräften im 2. und 3. sektor machen sie nur 
0,16 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens in diesen beiden sektoren 
aus. für Details vgl: AusWirKunGen Der PersOnenfreiZÜGiGKeit 
(2005), s.20.
31 ÜBersicht BiLAterALe i (2002), s.33ff.
32 ÜBersicht BiLAterALe i (2002), s.31ff.
33 ÜBersicht BiLAterALe i (2002), s.17ff.
34 im Detail: senti (2005), s.101 ff. Vertreter aus der Branche der 
finanzdienstleister machen denn auch immer wieder darauf aufmerksam, 
dass Lösungen für erschwernisse im Dienstleistungsverkehr eher im 
rahmen der WtO/GAts gefunden werden sollen, als in einem bilateralen 
Abkommen mit der eu, vgl. dazu etwa: strategiepapier economiesuisse 
vom Frühjahr 2003. Vorläufige Beurteilung des Dossiers durch die Wirtschaft. 
Zürich. 2003.
35 PAuLettO (2004), s.16f.
36 senti (2005), s.99. Das Meistbegünstigungsprinzip gilt grundsätzlich, 
Vertragsstaaten können aber in sog. Negativlisten gewisse Länder von der 
Begünstigung ausnehmen.
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37 Auch die schweiz tut dies in ihrer revidierten Offerte für die 
laufenden GAts-Verhandlungen, Dienstleistungen des service Public, 
Pressecommuniqué des seco vom 14. Juni 2005: http://www.secoadmin.ch/
news/00605/ index.html?lang=de (18. August 2005).
38 vgl. dazu den regelmässig erscheinenden Binnenmarktanzeiger, der 
bestehende Mängel auflistet: http://europa.eu.int/comm/internal_market/
score/index_de.htm#score (18. August 2005) 
39 WAseschA (2004), s.6.
40 WAGschAL/GAnser/rentsch (2003), s.150.
41 WAGschAL/GAnser/rentsch (2003), s.139, Basler Zeitung vom 
16.Juli.2003, s.15 mit Bezug auf eine eu-erhebung von eurostat für das 
Jahr 2001.
42 Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), As 1996 1739. sr. 
943.02.
43 Vgl. im Detail BOtschAft reV. BGBM (2004), s.487, BLAcKstOne 
(2004/2005), s.241 ff.
44 eVALuAtiOnsBericht BGBM (2000), s.6044.
45 De chAMBrier (2004), s.84 mit Bezug auf BGe 125 i 322.
46 eVALuAtiOnsBericht BGBM (2000), s.6044.
47 WAGschAL/GAnser/rentsch (2002), s.147.
48 Vgl. BOtschAft reV. BGBM (2004)
49 ZÜrcher, Boris, stärkung der individualrechte als hauptziel. Zur 
revision des Binnenmarktgesetzes. nZZ, 22. März 2005.
50 BOtschAft reV. BGBM (2004), s.478f.
51 BALAster (2004), s.10.
52 Dazu hat das staatsekretariat für Wirtschaft (seco) letztes Jahr eine 
studie veröffentlicht: De chAMBrier, Anne. Die Verwirklichung des 
Binnenmarktes bei reglementierten Berufen. Grundlagenbericht zur revision 
des BGBM vom Januar 2004. Bern 2004. 
53 eVALuAtiOnsBericht BGBM (2000), s.6044
54 im Detail eVALuAtiOnsBericht BGBM (2000), s.6028ff. und 
6040ff.
55 Gemeint sind: hausierer, umherziehende handwerker, schausteller, 
Zirkusse, Markthändler.
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56 WAGschAL/GAnser/rentsch (2002), s.144f. mit weiteren 
Beispielen.
57 BALAster (2004), s.9.
58 VAterLAus, stephan, WOrM, heike, WiLD, Jörg, teLser, 
harald: Liberalisierung und Performance in netzsektoren. Vergleich 
der Liberalisierungsart von einzelnen netzsektoren und deren Preis-
Leistungs-entwicklung in ausgewählten Ländern. schlussbericht vom Mai 
2003, herausgegeben vom seco, Bern 2003. Die Ausführungen zu den 
netzwerkdienstleistern stützen sich zudem auf WAGschAL/GAnser/
rentsch (2003), Kapitel 04, s.89 ff. 
59 Dabei geht es um den diskriminierungsfreien Zugang zu den 
endkundenanschlüssen, die beim festnetz heute noch voll in der hand der 
swisscom sind.
60 WAGschAL/GAnser/rentsch (2003), s.108.
61 VAterLAus/WOrM WiLD/teLser (2003), s.xxxii f.
62 WAGschAL/GAnser/rentsch (2003), s.115.
63 http://www.post.ch/de/index/uk_ueber_uns/pv_poststellennetz/pv_
netz_heute.htm (19.August 2005)
64 Volksabstimmung zum eMG: http://www.admin.ch/ch/d/pore/
va/20020922/index.html (19. August 2005).
65 WAGschAL/GAnser/rentsch (2003), s.92.
66 VAterLAus/WOrM/WiLD/teLser (2003), s.xxxiii.
67 Dies sind der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr.
68 Konsolidierte fassung des Vertrages zur Gründung der europäischen 
Gemeinschaft, Amtsblatt Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002 vgl. http://europa.
eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/C_2002325DE. 003301.html (1.September 
2005)
69 BOrchArDt (2002), s.337.
70 BOrchArDt (2002), s.338.
71 im Detail: BOrchArDt, (2002), s.337 ff. mit Bezug auf die 
einschlägigen urteile des euGh.
72 Leiturteil ist der fall Luisi/carbone aus dem Jahre 1984. Dieser 
ergänzte den Wortlaut des eG-Vertrags insofern, als nicht nur das erbringen 
von Dienstleistungen sondern auch das empfangen in einem andern 
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Mitgliedsstaat von der Dienstleistungsfreiheit erfasst ist. Vgl. rs. 286/82 und 
26/83, Luisi und carbone/Ministerio del tesoro slg 1984, 377.
73 KOM (2002) 441, s.76. 
74 KOM (2002) 441, s.6.
75 AfhÜPPe, sven, JuncKers Dorothée, sAuGA, Michael: nivellierung 
nach unten. Der spiegel, 21. februar 2005.
76 ein Beispiel: ein französisches reiseunternehmen will ins eu-
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